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Vorwort 
 

Welche Stellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Arbeitswelt 

und damit in der Gesellschaft haben, entscheidet sich über die Beschäf-

tigungsform: Sind sie angestellt? Zu welchen Konditionen? Haben sie 

einen Arbeitsvertrag – oder erhalten sie (nur) einen Arbeitsauftrag? An 

diese Fragen sind nicht nur Arbeitsvolumen und Entgelte geknüpft, son-

dern auch Rechte und soziale Sicherheit. Darum hat sich die 2015 von 

der Hans-Böckler-Stiftung initiierte Kommission „Arbeit der Zukunft“ mit 

der Frage befasst, wie sich im Zuge von Digitalisierung, Globalisierung 

und gesellschaftlichem Wertewandel die Struktur der Beschäftigungs-

verhältnisse verändert und wie eine Neuordnung des Arbeitsmarktes 

aussehen kann, die faire Spielregeln und gute Standards auch in den 

Zonen jenseits des Normalarbeitsverhältnisses garantiert. Aufbauend 

auf den Denkanstößen der Kommission (www.arbeit-der-zukunft.de) und 

unterstützt von einem Experten/innenkreis arbeitet die Hans-Böckler-

Stiftung nun weiter an dem Thema: Sie erarbeitet eine Kartierung des 

Feldes alter und neuer Beschäftigungsformen, trifft auf Basis der Empi-

rie Annahmen über die zukünftige Entwicklung der Beschäftigungsver-

hältnisse und macht Vorschläge, wie die neuen (und nicht mehr ganz so 

neuen) Formen von Arbeit gestaltet werden können. 

Die Hans-Böckler-Stiftung hat zu diesem Zweck eine Reihe von Ex-

pertisen beauftragt. Denn es gilt, aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf 

das sich verändernde Feld der Beschäftigungsverhältnisse zu schauen 

und Muster und Trends zu beschreiben: Was sind die Veränderungstrei-

ber mit Blick auf Beschäftigung, und wie wirken sie sich aus? Was ist 

der spezielle „Beitrag“ der Digitalisierung an der Veränderung? Wie ver-

ändern sich Betriebsstrukturen und Wertschöpfungsketten? Was pas-

siert in der – wachsenden? – Grauzone zwischen den Polen „Arbeitge-

ber“ und „Arbeitnehmer“? Wie relevant ist „Crowdworking“, und was ge-

schieht tatsächlich im Windschatten der Debatte über dieses Phäno-

men? Welche neuen Schutzbedarfe, Machtasymmetrien und Abhängig-

keiten (z. B. von Algorithmen statt Vorgesetzten) sind entstanden? Wie 

werden neue Geschäftsstrategien und Geschäftsmodelle die Beschäftig-

tenstruktur verändern? Legt man die unterschiedlichen Expertisen zu-

sammen, ergibt sich mosaikartig ein Bild. 

Das vorliegende Working Paper leistet einen bedeutenden Beitrag in 

diesem Mosaik. Solo-Selbständige sind allgemein nicht verpflichtet, für 

das Einkommen im Alter vorzusorgen. Mit dem Wachstum digital vermit-

telter Arbeit auf Plattformen, die in der Regel von Solo-Selbständigen 

ausgeübt wird, wird deshalb zunehmend dringlicher diskutiert, wie diese 

soziale Schutzlücke geschlossen werden kann. Besonderes Augenmerk 

http://www.arbeit-der-zukunft.de/
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liegt dabei auf Lösungen, bei der Plattformen – analog zur Arbeitgeber-

beteiligung bei abhängiger Beschäftigung im Rahmen der paritätischen 

Finanzierung – in die soziale Alterssicherung einbezogen werden kön-

nen.  

Herr Prof. Fachinger ist ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der 

sozialen Sicherung von Selbständigen. Daher haben wir ihn gebeten zu 

analysieren: Welche (Sonder-)Regelungen für die heterogene Gruppe 

der selbständig Erwerbstätigen bestehen bereits im deutschen Alterssi-

cherungssystem? Könnten diese Regelungen Lösungswege aufzeigen, 

wie eine Auftraggeberabgabe in der Gesetzlichen Rentenversicherung 

organisiert werden kann?  

Seine Expertise bietet eine solide und umfangreiche Grundlage für 

die anstehende Diskussion, in der auch eine Priorisierung von Zielen 

vorzunehmen ist: Steht die finanzielle Beteiligung der Auftraggeber für 

die Alterssicherung der meist solo-selbständigen Clickworkerinnen und 

Clickworker im Vordergrund, oder soll vorrangig eine sozialpolitische 

Auffanglösung für Solo-Selbständige mit vielfach niedrigem Einkommen 

erzielt werden? Je nach Ausrichtung sind unterschiedliche Regelungen 

und Maßnahmen ins Auge zu fassen. 

Weitere Expertisen im Rahmen des Arbeitsschwerpunktes „Stan-

dards für eine Arbeitswelt im digitalen Wandel“ der Forschungsstelle 

„Arbeit der Zukunft“ finden Sie unter .www.arbeit-der-zukunft.de 

 

Dorothea Voss und Konstantin Vössing 

Forschungsstelle „Arbeit der Zukunft“, Hans-Böckler-Stiftung 

http://www.arbeit-der-zukunft.de/
http://www.arbeit-der-zukunft.de/
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Zusammenfassung 
 

Mit der Zunahme digitaler Plattformen steigt auch der Anteil digital ver-

mittelter Arbeit. Diese Arbeit – oft „clickwork“ oder auch „crowdwork“ ge-

nannt – wird von Personen ausgeübt, die entweder abhängig beschäftigt 

oder selbstständig tätig sind. Als Selbständige arbeiten sie oft allein, 

d. h. ohne Angestellte, weshalb sie auch als „solo-selbständig“ bezeich-

net werden. Seit längerem ist bekannt, daß bei diesen selbständig Er-

werbstätigen Probleme der adäquaten Absicherung sozialer Risiken, vor 

allem der Altersvorsorge, auftreten. Deshalb wird eine Versicherungs-

pflicht insbesondere für solo-selbständig Erwerbstätige zunehmend be-

fürwortet.  

An die Ausgestaltung der Versicherungspflicht für Solo-Selbständige 

sind besondere Anforderungen gestellt, weil ihre Einkommen in der Re-

gel niedrig sind. Ein Beitragssatz in voller Höhe – also die Zahlung des 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteils – würde sie daher finanziell meist 

überfordern. Auch deshalb wird diskutiert, wie die Auftraggeber der  

Solo-Selbständigen zur Finanzierung der Altersvorsorge herangezogen 

werden können. Bei der Suche nach einer konkreten Regelung liegt es 

nahe, sich bestehende Regelungen näher anzusehen und ggf. zu über-

nehmen. Beispiele wären die Absicherung der selbständig erwerbstäti-

gen Künstler und Publizisten sowie der Hausgewerbetreibenden, bei 

denen Selbständige und Auftraggeber die Beitragsanteile getrennt an 

die Sozialversicherungsinstitution abführen. Bei den Künstler und Publi-

zisten handelt es sich um Selbständige, die nicht nur für Auftraggeber 

aktiv sind, sondern ihre Produkte teilweise selbst vermarkten1. Dies ist 

ein Grund dafür, daß keine paritätische Finanzierung erfolgt, sondern die 

Selbständigen 50 vH und die Auftraggeber 30 vH zur Finanzierung bei-

tragen sowie 20 vH über einen Bundeszuschuß finanziert werden.. Dem-

gegenüber begründet sich der Auftraggeberbeitrag in Höhe von 50 vH 

bei den Hausgewerbetreibenden aus der Analogie zu abhängiger Tätig-

keit, da sich Hausgewerbetreibende in wirtschaftlicher Abhängigkeit zum 

Auftraggeber befinden2. Beide Charakteristika treffen typischerweise auf 

die anderen Gruppen selbständig Erwerbstätiger und insbesondere auf 

die in der Plattformökonomie tätigen Selbständigen nicht zu. 

Ziel der Expertise ist daher die Prüfung der Durchführbarkeit einer 

Auftraggeberabgabe aus ökonomischer Sicht. Prinzipiell wird der Frage 

nachgegangen, wie eine Konkretisierung des monetären Ausgleichs der 

Beitragszahlung von Solo-Selbständigen durch eine Auftraggeberabga-

                                                 
1  Fachinger et al. (2004), S. 67 ff. 

2  Siehe zur Begründung dieser Ausnahme Fachinger et al. (2004), S. 31 f.  
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be erfolgen kann, um eine anteilige – ggf. paritätische – Finanzierung 

der Absicherung von Solo-Selbständigen in der Gesetzlichen Renten-

versicherung (GRV) zu erreichen. Dazu erfolgt ein Überblick über die 

derzeit existierenden unterschiedlichen Varianten bzw. Modelle einer 

Auftraggeberbeteiligung. 

Bei der Erstellung der Übersicht über die Regelungen, nach denen 

ein Auftraggeber zur Beitragszahlung verpflichtet ist, wird eine Fallunter-

scheidung vorgenommen. So kann erstens die Beitragszahlung voll-

ständig durch den Solo-Selbständigen erfolgen, wobei der Auftraggeber 

den Auftraggeberbeitrag an den Selbständigen zahlt, zweitens kann der 

Auftraggeber den vollständigen Beitrag unmittelbar an die GRV über-

weisen und drittens kann eine getrennte Abführung der Beitragsanteile 

an die Sozialversicherungsinstitution erfolgen. 

Überweist der Solo-Selbständige den vollständigen Beitrag an die Si-

cherungsinstitution, obliegt es dem Solo-Selbständigen, die Beteiligung 

des Auftraggebers durchzusetzen und den Beitragsanteil zur GRV ein-

zufordern. Die Auftraggeberbeteiligung wäre demgemäß vom Solo-Selb-

ständigen bei der Preisbildung zu berücksichtigen. Prinzipiell entspricht 

diese Regelung der derzeit geltenden bei den in der GRV sozialversi-

cherungspflichtig selbständig Erwerbstätigen, die den vollständigen Bei-

trag überweisen, wie den Honorarlehrkräften, den Selbständigen mit ei-

nem Auftraggeber oder den Handwerkern. Eine Konkretisierung des 

Auftraggeberbegriffs ist hier nicht erforderlich, und es wäre auch uner-

heblich, ob hier eine paritätische oder eine davon abweichende anteilige 

Zahlung durch den Auftraggeber an den Solo-Selbständigen vorgesehen 

ist. 

Sofern der Auftraggeber den vollständigen Beitrag an die Sicherungs-

institution überweist, liegt eine Analogie zur Beitragszahlung bei abhän-

giger Beschäftigung vor: Sozialversicherungsbeiträge werden im Rah-

men des Lohnabzugsverfahrens unmittelbar von den Unternehmen an 

die Sozialversicherungsträger gezahlt. Interessant ist hierbei, daß sich 

die Bemessungsgrundlage zur Beitragszahlung der Arbeitgeber nicht 

unmittelbar auf die an den Solo-Selbständigen zu entrichtenden Leis-

tungen beziehen muß. Eine derartige Finanzierung liegt derzeit u. a. bei 

der Finanzierung des Mutterschutzes, der Winterbeschäftigungs-Umlage 

oder auch bei der Unfallversicherung vor. 

Die dritte Variante, wonach Selbständige und Auftraggeber getrennt 

ihren Beitragsanteil direkt an die Sozialversicherungsinstitution abfüh-

ren, stellt eine Kombination der zwei zuvor genannten dar. Derzeit ist 

diese Regelung in der GRV für die Hausgewerbetreibende sowie für die 

Künstler und Publizisten umgesetzt. 
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Ist der Auftraggeber zur Zahlung von Beiträgen an den Sozialversi-

cherungsträger verpflichtet, ist eine Definition des Auftraggebers not-

wendig. Dabei stellt sich der Fall einer großen Anzahl an Auftraggebern 

als problematisch dar, wie dies beispielsweise im Einzelhandel bei Ki-

oskbesitzern auftreten kann. Prinzipiell wäre jede Person als Auftragge-

ber anzusehen, die eine entgeltliche Leistung einer solo-selbständig er-

werbstätigen Person in Anspruch nimmt. Hierbei kann sich allein schon 

die Erfassung als problematisch erweisen. Grundsätzlich wäre daher zu 

überlegen, ob von einer engeren Definition des Auftraggebers ausge-

gangen werden sollte, wonach z. B. private Haushalte oder Endverbrau-

cher von einer Beitragspflicht ausgenommen werden. Eine engere Fas-

sung des Auftraggeberbegriffs ist beispielsweise bei der Festlegung der 

zur Finanzierung des Insolvenzgeldes herangezogenen Arbeitgeber der 

Fall, wonach Wirtschaftseinheiten nicht zur Abgabe verpflichtet sind, bei 

denen ein Insolvenzverfahren nicht zulässig ist, und private Haushalte 

explizit von der Zahlung der Umlage ausgeschlossen sind. 

Abgesehen von der konkreten Ausgestaltung der Auftraggeberabga-

be besagt die sozialrechtliche Festlegung der Finanzierungsmodalitäten 

nicht, daß der Beitragsschuldner seiner Verpflichtung auch nachkommt 

und keine Abgabenwiderstände auftreten. Soll die Versicherungspflicht 

und Auftraggeberbeteiligung tatsächlich zu einer besseren Altersvorsor-

ge von Solo-Selbständigen beitragen, ist daher die ordnungsgemäße 

Beitragsabführung zu überprüfen. Eine Prüfung der Zahlung und das 

Stellen von Nachforderungen allein dürfte allerdings die Zahlungsbereit-

schaft nur bedingt beeinflussen. Eine adäquate Beitragszahlung würde 

u. a. dadurch unterstützt, daß die mit der Nichtzahlung einhergehenden 

Kosten höher sind als der durch die Einbehaltung der Zahlungen entste-

hende Gewinn. Es wäre somit über geeignete Sanktionen nachzuden-

ken. 

Bei der Einführung einer Versicherungspflicht, unabhängig davon, ob 

diese in der GRV oder ob in einem privatwirtschaftlich ausgestalteten 

System mit lediglich einer Pflicht zur Vorsorge erfolgt, stellt sich die Fra-

ge, wie der Beitrag zur Versicherung von den Solo-Selbständigen bei 

der Preisbildung berücksichtigt und die Belastung ausgeglichen werden 

kann. Der Auftraggeberbeitrag soll hier prinzipiell zu einer finanziellen 

Entlastung der Solo-Selbständigen beitragen, müßte aber vom Selb-

ständigen im Rahmen der Vertragsverhandlungen durchgesetzt werden. 

Mit einer zusätzlichen Beitragsbelastung der Auftraggeber gehen aller-

dings Anpassungsprozesse einher. So ist nicht jeder, der zur Beitrags-

zahlung verpflichtet ist, auch derjenige, der die Beitragslast trägt. In der 

Regel werden die Belasteten versuchen, die Beitragszahlung zu vermei-
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den u. a. durch Substitution, durch Überwälzung des Beitrags und durch 

Anpassung an die Belastung durch Beitragseinholung. 

Welche der genannten Effekte auftreten, ist a priori nicht bekannt und 

hängt u. a. von der Marktmacht der Solo-Selbständigen ab. Diese ist 

sehr unterschiedlich ausgeprägt und kann von einem Selbständigen mit 

besonderen Alleinstellungsmerkmalen und monopolistischer Marktstel-

lung bis hin zu einer selbständigen Tätigkeit reichen, zu deren Ausübung 

es keiner besonderen Qualifikation bedarf und zahlreiche Wettbewerber 

um einen Auftrag konkurrieren. Im letztgenannten Fall kann die zusätzli-

che Beitragsbelastung nicht bei der Preisbildung berücksichtigt werden 

und die Gefahr des Auftretens einer ruinösen Konkurrenz besteht. So-

fern de jure ein Auftraggeberbeitrag erhoben wird, ist in Abhängigkeit 

von der Marktkonstellation bei hoher Preiselastizität zu vermuten, daß 

von den Auftraggebern eine Rückwälzung der Beitragslast auf die Solo-

Selbständigen erfolgt und diese im Endeffekt die vollständige Beitrags-

last tragen müssen. Es kann davon ausgegangen werden, daß insbe-

sondere in den niedrigen Einkommensbereichen die Verhandlungsposi-

tion der Solo-Selbständigen im Rahmen einer Auftragsakquise eher 

schlecht ist und daher für die Solo-Selbständigen bei der Preisgestal-

tung keine Möglichkeit der Berücksichtigung der Beitragsbelastung – in 

Form einer Rück- oder Vorwälzung – besteht. Sofern nicht die Möglich-

keit einer Beitragsvermeidung oder -überwälzung auf den Auftraggeber 

genutzt werden kann, führt die Einführung einer Versicherungspflicht zu 

einer zusätzlichen finanziellen Belastung und damit ceteris paribus zu 

einer Reduzierung des verfügbaren Einkommens. 

Eine Auftraggeberbeteiligung führt allerdings nicht notwendigerweise 

zu einer Überwälzung der Beitragslast auf den Solo-Selbständigen. Eine 

unmittelbare Rückwälzung der Beitragslast der Auftraggeber wäre dann 

nicht gegeben, wenn keine direkte Verbindung zwischen der Beitrags-

zahlung des Auftraggebers und der des Solo-Selbständigen vorliegen 

würde. Dies wäre der Fall, wenn die Zahlung des Beitrags losgelöst vom 

jeweiligen spezifischen Auftrag erfolgen und der Auftraggeberbeitrag zur 

GRV nicht in die Preisverhandlung eingehen würde. Dies ist beispiels-

weise in der KSV, aber auch in den arbeitsmarktorientierten Absiche-

rungen wie der Umlage beim Insolvenzgeld, der Winterbeschäftigungs-

Umlage, den Umlagen U1 und U2 sowie der Unfallversicherung gege-

ben. Sofern eine derartige Umlage auch zur Finanzierung der Altersvor-

sorge von Solo-Selbständigen eingeführt wird, ist davon auszugehen, 

daß die Auftraggeber versuchen werden, die Belastung zu vermeiden. In 

welcher Form die Reaktion der Auftraggeber erfolgt, ist allerdings unge-

wiß und dürfte von der spezifischen Marktsituation abhängen. Es könn-
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ten Substitutionseffekte auftreten, Überwälzungen stattfinden und/oder 

auch eine Einholung erfolgen. 

Wolle man den Auftraggeber nicht unmittelbar belasten, stellt sich die 

Frage, welche alternativen Möglichkeiten für eine Beitragsentlastung der 

Solo-Selbständigen existieren. Dabei könnte einerseits unmittelbar an 

der Beitragszahlung angeknüpft werden und ein Teil der Beitragszah-

lung aus Steuermitteln erfolgen, z. B. in Form eines gesonderten Bun-

deszuschusses an die GRV, wie dies bei der KSV oder auch in Öster-

reich der Fall ist. Andererseits könnte die Beitragszahlung modifiziert 

werden. So könnte in Analogie zum Übergangsbereich bei den beitrags-

pflichtigen Arbeitseinkommen eine Reduzierung der Beitragsbelastung 

bei geringen Einkommen auch für Solo-Selbständige ausgestaltet wer-

den. Des weiteren könnte eine Freibetragsregelung oder auch ein Bei-

tragserlaß zur direkten Entlastung geringer Einkommen dienen. Als Al-

ternative zu Versionen dieser direkten Entlastung der Solo-Selbstän-

digen durch beitragsreduzierende Maßnahmen kann prinzipiell auch ei-

ne indirekte Entlastung durch die steuerliche Berücksichtigung von Auf-

wendungen zur Altersvorsorge erfolgen. Derartige Maßnahmen wären 

allerdings weit ab von der intendierten Auftraggeberbeteiligung und be-

treffen grundlegende Fragen der Sozial- und Verteilungspolitik. Es wür-

de zu einer Vermischung von Sozial- und Fiskalpolitik führen, die eine 

zieladäquate Sozialpolitik noch stärker einschränkt, als dies ohnehin 

schon der Fall ist. 
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Einleitung 
 

Der strukturelle Wandel der Erwerbstätigkeit hat u. a. zu einer Erwerbs-

hybridisierung, zum Anstieg von ungeregelten Beschäftigungsverhältnis-

sen und zu einer Zunahme (solo-) selbständiger Erwerbstätigkeit auf ein 

mittlerweile relativ hohes Niveau geführt3. Dies ist allerdings kein lokales, 

regionales oder nationales Phänomen, sondern eine weltweite Proble-

matik4. Der Prozeß der Digitalisierung ermöglicht in zahlreichen Beschäf-

tigungsfeldern im Prinzip die Auflösung der Abhängigkeit der Erwerbstä-

tigkeit von Zeit und Raum und zumindest für bestimmte Tätigkeiten die 

Verfügbarkeit von Arbeit on demand. Es entwickelt sich eine sogenannte 

Plattformökonomie5, wobei die Plattformen als Intermediäre wirken, in 

denen mehrere Leistungs- und Bedarfsstrukturen aufeinandertreffen und 

zu niedrigen Transaktionskosten koordiniert werden6. Aus arbeitsmarkt-

politischer Sicht dienen die Plattformen der Vermittlung von Arbeitsan-

gebot und -nachfrage. 

In der Regel wird die über die Plattform vermittelte Beschäftigung in 

Form einer selbständigen Tätigkeit ausgeübt, was zur Zunahme selb-

ständiger Erwerbstätigkeit beitrug. Nun treten bei selbständig Erwerbstä-

tigen Probleme der adäquaten sozialen Absicherung, insbesondere der 

Altersvorsorge, auf7. Dies gilt insbesondere für das Ziel der Lebensstan-

dardsicherung, da Armutsvermeidung gemäß SGB XII durch die Grund-

sicherung im Alter prinzipiell gegeben ist. Bei der Inanspruchnahme der 

Leistungen gemäß SGB XII ergeben sich aufgrund der Steuerfinanzie-

rung negative externe Effekte für öffentliche Haushalte und damit für den 

Steuerzahler. Dies ist ein Grund für die Befürwortung einer Versiche-

rungspflicht insbesondere für solo-selbständig Erwerbstätige. 

                                                 
3 Kay (2019), Kay et al. (2018), Bührmann/Pongratz (2018), Welskop-Deffaa (2018), Mai-

er/Ivanov (2018), Hirsch-Kreinsen (2016); für einen Literaturüberblick siehe auch Maier 

et al. (2017), Leist et al. (2017) oder Boes/Langes (2017a) sowie Brenke/Beznoska 

(2016).  

4 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2018b), Huws et al. 

(2018), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2018a).  

5 Aus der zahlreichen Literatur sei verwiesen auf Hoose (2018), S. 25 ff., Kirchner (2018), 

Leimeister (2018), Pongratz (2018), Schössler (2018), Boes/Langes (2017b), Börner et al. 

(2017), Eichhorst/Linckh (2017), Greef et al. (2017), Klebe (2017), Pongratz/Bormann 

(2017), Kuba (2016), Leimeister et al. (2016). 

6 Grundsätzlich hierzu sehr früh schon Sarkar et al. (1995), Sarkar et al. (1998), Sassen 

(2011), S. 12. Siehe auch Herberg (2018), Freedland/Prassl (2017), Greef et al. (2017).  

7 Bücker (2018), Fachinger (2018b), Schlegel (2018), Thiede (2018), Schulze Buschoff 

(2018a), Schulze Buschoff (2018b), Weber (2018), Preis/Brose (2017), Andreas (2016), 

Wagner (2016), Welskop-Deffaa (2016). Zur sozialen Absicherung sieh auch Fachinger 

(2019b), Fachinger (2018c), Bayreuther (2018), Pürling (2016), Weber (2016), Fachinger 

(2014). 
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So wird denn auch mittlerweile allgemein eine grundsätzliche Pflicht 

zur Altersvorsorge befürwortet, man ist sich allerdings über die Ausge-

staltung, ob in einem privatwirtschaftlich ausgestalten – mit lediglich ei-

ner Pflicht zur Vorsorge – oder in einem staatlich organisierten System 

wie der GRV mit einer Versicherungspflicht – nicht einig8. Wie auch im-

mer die Ausgestaltung letztendlich aussehen mag, eine Verpflichtung 

führt grundsätzlich zu einer Beitragsbelastung. 

Dabei stellt die hohe relative und absolute Beitragsbelastung für selb-

ständig Erwerbstätige ein zentrales Problem dar9. Um die Belastung zu 

reduzieren, wird eine Auftraggeberbeteiligung diskutiert10. Derzeit exis-

tiert allerdinge keine ausführliche Analyse der unterschiedlichen Varian-

ten bzw. Modelle einer Auftraggeberbeteiligung. So schreibt Schulze 

Buschoff (2016a), S. 5, es seien „[…] Expertisen angeraten, mit dem 

Ziel, die Durchführbarkeit der Auftraggeberabgabe zu prüfen. Möglich 

wäre auch die Kombination der oben aufgeführten Varianten, d. h. z. B. 

eine Auftraggeberabgabe als Standard und eine Bezuschussung aus 

Steuermitteln oder ein ermäßigter Beitrag bei Berufsgruppen, bei denen 

die Arbeitgeberabgabe nicht praktikabel erscheint. […]“. 

Betrachtet man die bereits existierenden sehr unterschiedlichen Re-

gelungen, die für die heterogene Gruppen selbständig Erwerbstätiger in 

Deutschland bestehen, so zeigt sich, daß in der Regel eine Auftragge-

berbeteiligung nicht vorgesehen ist11. Lediglich bei den Künstlern und 

Publizisten sowie bei den Hausgewerbetreibenden besteht de jure eine 

Beteiligung der Auftraggeber. Allerdings handelt es sich hier um zwei 

spezifische Gruppen, für die aufgrund ihrer spezifischen Erwerbstätigkeit 

Ausnahmeregelungen getroffen wurden, die auch im internationalen, 

insbesondere im europäischen Kontext, eine Besonderheit darstellen. 

Bei einem internationalen Vergleich zeigt sich, daß zwar verschiedene 

Formen der verpflichtenden Altersvorsorge für Selbständige existieren, 

jedoch in der Regel ohne Auftraggeberbeteiligung12. Allerdings gibt es 

den Versuch, durch steuerliche Maßnahmen die Belastung für Solo-

Selbständige zu reduzieren, wie die Absicherung in Österreich zeigt13, 

wo bezogen auf die Konstruktionsprinzipien ein zu Deutschland ver-

gleichbares Altersvorsorgesystem vorliegt. Die Einführung einer Arbeit-

                                                 
8 Sachverständigenrat, Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016), Preis/Temming 

(2017), Schulze Buschoff (2016b). 

9 So u. a. Schulze Buschoff (2016a), S. 3 ff. 

10 Seifert/Amlinger (2016), S. 185, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) (2018), so schon 

Betzelt (2004), S. 66 ff. 

11 Fachinger/Frankus (2015), Fachinger (2019a), S. 121. 

12 Für einen Überblick siehe https://www.missoc.org/missoc-database/self-employed/ sowie 

Spasova et al. (2017), Fink (2017).  

13 https://www.missoc.org/missoc-database/self-employed/ und Fink (2017). 

https://www.missoc.org/missoc-database/self-employed/
https://www.missoc.org/missoc-database/self-employed/
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geberabgabe für alle solo-selbständig Erwerbstätigen stellt daher prinzi-

piell ein Novum dar 

Möchte man eine Auftraggeberbeteiligung umsetzen, so stellt sich die 

Frage nach den Ansatzpunkten bei der Abführung der Beitragszahlung. 

Grundsätzlich kann zur Generierung von Beitragszahlungen von solo-

selbständig Erwerbstätigen an der Einkommensentstehung und an der 

Einkommensverwendung angeknüpft werden14. Dabei kann aus Sicht 

des Solo-Selbständigen zwischen vier, sich nicht ausschließenden Fäl-

len differenziert werden, wie in der Abbildung 1 dargestellt ist, wobei die 

Pfeile die Richtung des Geldflusses angeben: 

 Fall A: Das Unternehmen erhält vom Solo-Selbständigen Zahlungen 

für erbrachte Vorleistungen (Einkommensentstehung), d. h. Geld fließ 

vom Solo-Selbständigen ab (Einkommensverwendung); Beispiele wä-

ren Zahlungen an einen Plattformbetreiber oder Leasinggebühren für 

LKW. 

 Der Beitragseinzug kann entweder beim Abfluß, d. h. beim Selbstän-

digen (A2), oder/und beim Zufluß, dem Auftraggeber (A1), ansetzen. 

 Fall B: Private Haushalte erhalten vom Solo-Selbständigen Zahlun-

gen für erbrachte Vorleistungen (Einkommensentstehung); Geld fließ 

vom Solo-Selbständigen ab (Einkommensverwendung); 

 Der Beitragseinzug kann entweder beim Abfluß, d. h. beim Selbstän-

digen (B2), oder/und beim Zufluß, dem privaten Haushalt (B1), anset-

zen. 

 Fall C: Der Solo-Selbständige erbringt für ein Unternehmen Vorleis-

tungen für dessen Produktion (Einkommensverwendung), Geld fließt 

dem Solo-Selbständigen zu (Einkommensentstehung); Beispiel wä-

ren das Verpacken von Produkten durch Hausgewerbetreibende, das 

Design eines Unternehmenslogos, die Konzeption eines Werbespots, 

das Testen von Anwendungen (Apps) oder die Entwicklung eines 

Softwareproduktes. 

 Der Beitragseinzug kann entweder beim Abfluß, d. h. beim Auftrag-

geber (C2), oder/und beim Zufluß, dem Selbständigen (C1), anset-

zen. 

 Fall D: Der Solo-Selbständige erbringt für private Haushalte Leistun-

gen, Geld fließt dem Solo-Selbständigen zu (Einkommensentste-

hung); Beispiele für derartige Tätigkeiten sind Kioskbetreiber, haus-

wirtschaftliche Hilfen, ambulante Pflegedienste oder Handwerker. 

 Der Beitragseinzug kann entweder beim Abfluß, d. h. beim privaten 

Haushalt (D2), oder/und beim Zufluß, dem Selbständigen (D1), an-

setzen. 

                                                 
14 Zimmermann et al. (2017), S. 109 ff. 
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Abbildung 1: Ansatzpunkte der Beitragserhebung 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Zimmermann et al. (2017), 

S. 110. 
 

Da die Beitragszahlung grundsätzlich in Geldeinheiten zu erfolgen hat, 

könnten potentiell die Unternehmen bzw. die anderen solo-selbständig 

Erwerbstätigen sowie die privaten Haushalte zu Beitragszahlungen her-

angezogen werden. Die Beitragszahlung kann dort ansetzen, wo das 

Einkommen dem Solo-Selbständigen zufließt – d. h. beim Solo-

Selbständigen selbst – und dort, wo es abfließt – d. h. bei Unternehmen, 

privaten Haushalten und anderen Solo-Selbständigen. Fall B wäre aller-

dings eher als Sonderfall zu sehen, da die privaten Haushalte in der Re-

gel keine Waren an solo-selbständig Erwerbstätige veräußern oder 

Dienstleistungen für diese erbringen. Somit verbleiben die Fälle A, C 

und D als Ansatzpunkte für die Beitragserhebung. Dabei ist es denkbar, 

daß auch eine Kombination von zwei Ansatzpunkten zur Beitragszah-

lung herangezogen wird, also ein Teil der Beiträge von den Solo-

Selbständigen und ein anderer Teil von den Auftraggebern gezahlt wird. 

Ferner ist ergänzend eine Steuerfinanzierung zur Entlastung der Solo-

Selbständigen und/oder der Auftraggeber denkbar. 
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Auftrag der Expertise 
 

Zentraler Punkt der Expertise ist die Konkretisierung des monetären 

Ausgleichs der Beitragszahlung eines Solo-Selbständigen durch eine 

Auftraggeberabgabe, um eine anteilige – ggf. paritätische – Finanzie-

rung der Absicherung von Solo-Selbständigen in der GRV zu erreichen. 

Eine paritätische Finanzierung ist allerdings nicht zwingend erforderlich, 

da eine Parität selbst bei der Finanzierung in der GRV nicht grundsätz-

lich vorliegt15, so z. B. in der Künstlersozialversicherung, bei der Hand-

werkerversicherung oder für die nach § 2 Nr. 1 bis 4, 7 und 9 SGB VI 

abgesicherten Personen16. 

Prinzipiell erfolgt im folgenden die Prüfung der Durchführbarkeit einer 

Auftraggeberabgabe aus ökonomischer Sicht. Dies erfordert zunächst 

die Definition bzw. Festlegung des Begriffs Auftraggeber. Es muß fest-

gelegt werden, wer unter dem Begriff Auftraggeber subsumiert und zur 

Beitragszahlung herangezogen werden soll. 

Dabei wird als ein Problem der Fall einer großen Anzahl an Auftrag-

gebern, wie dies beispielsweise im Einzelhandel bei Kioskbesitzern auf-

treten kann, gesehen. Bei einer Beteiligung der Auftraggeber an der Bei-

tragszahlung kann sich hier u. a. die Erfassung als problematisch erwei-

sen. Mit der zunehmenden Breite der zur Beitragszahlung herangezo-

genen Auftraggeber gewinnt die Beitragszahlung zunehmend den Cha-

rakter einer Steuer. So kann prinzipiell jede Person Auftraggeber sein, 

die eine entgeltliche Leistung einer solo-selbständig erwerbstätigen Per-

son in Anspruch nimmt. 

Grundsätzlich wäre daher zu überlegen, ob von einer engeren Defini-

tion des Auftraggebers ausgegangen werden sollte, wonach z. B. private 

Haushalte oder Endverbraucher von einer Beitragspflicht ausgenommen 

werden. Eine mögliche Festlegung der nicht zur Beitragszahlung ver-

pflichteten Gruppe bezöge sich auf Rechtseinheiten 

 die keine Gewinnerzielungsabsicht haben, 

 die keine wirtschaftlichen Aktivitäten verfolgen, 

 bei denen der Erwerb dem Endkonsum gilt, d. h. es erfolgt keine Wei-

terveräußerung. 

 

Eine derartige negativ definierte Begriffsfassung ist beispielsweise bei 

der Festlegung der zur Finanzierung des Insolvenzgeldes herangezoge-

nen Arbeitgeber der Fall. Dort sind Wirtschaftseinheit nicht zur Abgabe 

verpflichtete, „[…] über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren nicht 

                                                 
15 Fachinger/Frankus (2011), S. 20, Fachinger/Frankus (2015), S. 121.  

16 Ausführlich hierzu Fachinger (2017b). 



FACHINGER: AUFTRAGGEBERBETEILIGUNG IN DER ALTERSSICHERUNG VON SOLO-SELBSTÄNDIGEN | 20 

zulässig ist, […]“ und es wird explizit konstatiert: „[…] private Haushalte 

werden nicht in die Umlage einbezogen. […]“ (§ 358 Abs. 1 SGB III). 

Demgegenüber wären Auftraggeber Rechtseinheiten, 

 die die Ware oder die Dienstleistung als Vorprodukt in der Wert-

schöpfungskette erwerben und zur Erstellung eines entgeltlichen 

Produktes oder einer entgeltlichen Dienstleistung im Produktionspro-

zeß verwenden. 

 

Als Beispiel für eine derartige Positivdefinition sei auf die Begriffsfas-

sung des Auftraggebers in § 103 SGB III für den Fall der Hausgewerbe-

treibenden verwiesen. Demnach werden Auftraggeber als Gewerbetrei-

bende oder Zwischenmeisterinnen und -meister definiert. 

Eine andere positive Abgrenzung, die den Auftraggeberbegriff ein-

grenzt, wonach Auftraggeber selbst Unternehmen sein sollen, ist aller-

dings wenig hilfreich17. Für eine derartige Abgrenzung müßte der Begriff 

Unternehmen definiert sein. Ist dies nicht der Fall, wird ein unbestimmter 

Begriff durch einen anderen unbestimmten Begriff ersetzt. 

Bei der positiven Festlegung des Auftraggeberbegriffs könnten steu-

errechtliche Regelungen hilfreich sein. So wäre beispielsweise denkbar, 

daß alle Steuereinheiten, die im Rahmen des Vorsteuerabzugs an die 

Finanzämter Umsatzsteuer abführen, als Auftraggeber gelten. Da eine 

Verpflichtung zur Umsatzsteuerzahlung grundsätzlich mit marktwirt-

schaftlichen Aktivitäten im Rahmen des Produktionsprozesses einher-

geht, wären bei dieser Definition private Haushalte nicht von einer Auf-

traggeberabgabe betroffen. 

Eine noch engere Definition könnte beispielsweise in Anlehnung an 

die Gewerbesteuer erfolgen. Gemäß dieser Regelung wären nicht nur 

private Haushalte befreit, sondern auch Wirtschaftseinheiten, wenn de-

ren „[…] Betätigung weder als Ausübung von Land- und Forstwirtschaft 

noch als Ausübung eines freien Berufs noch als eine andere selbständi-

ge Arbeit anzusehen ist. […]“ (§ 15 Abs. 2 Satz 1 EStG). 

Eine weitere Problematik ergibt sich im Zusammenhang mit der so-

genannten Plattformökonomie. Hier könnte beispielsweise das Denkmo-

dell der Leiharbeit und damit eines Leiharbeitnehmers hilfreich sein, da 

durch die Plattformbetreiber eine aktive Vermittlung zwischen selbstän-

dig Tätigem und Auftraggebern erfolgt. Des weiteren ist der Plattforman-

bieter ein Dienstleister, der über die Vermittlung Einnahmen generiert, 

m. a. W., die Plattform hat nicht nur „Schwarzes Brett“ Funktion. 

Ist festgelegt worden, wer als Auftraggeber anzusehen ist, ist des 

weiteren auf den Unterschied zwischen demjenigen, der den Beitrag 

                                                 
17 So in Jakob (2012), S. 20. 
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zahlt, und demjenigen, der durch den Beitrag belastet werden soll, zu 

verweisen. Prinzipiell ist die Unterscheidung in Beitragsschuldner18, der 

rechtsverbindlich derjenige ist, an den sich der Staat zwecks Zahlung 

des Beitrags wenden kann und in den Beitragsdestinatar oder auch Bei-

tragsträger, der nach Willen des Gesetzgebers den Beitrag tragen und 

damit der Belastete sein soll, zu beachten. Per jure können der Bei-

tragsschuldner sowie der Destinatar festgelegt werden; wer schlußend-

lich durch den Beitrag belastet wird, ist allerdings das Ergebnis der wirt-

schaftlichen Prozesse. 

Als Beispiel kann hier die Überweisung der Sozialversicherungsbei-

träge im Rahmen des Lohnabzugsverfahrens bei abhängig Beschäftig-

ten durch die Unternehmen genannt werden, die die Beitragsschuldner 

sind. Wer der Destinatar ist, der den Beitrag tragen soll, ist damit noch 

nicht spezifiziert. Per Gesetz wird beispielsweise für die GRV eine pari-

tätische Finanzierung festgelegt, d. h. der Destinatare sind zur Hälfte die 

Beschäftigten und zur Hälfte die Unternehmen. 

Auf der Basis derartiger Regelungen lassen sich über die tatsächliche 

Belastung allerdings keine Aussagen treffen – es handelt sich um eine 

De-jure-Festlegung. Die De-facto-Belastung ergibt sich erst im Rahmen 

des wirtschaftlichen Prozesses. So ist beispielsweise die Marktmacht 

der Wirtschaftsteilnehmenden sehr unterschiedlich. Von daher ist davon 

auszugehen, daß als Reaktion auf die Einführung einer Versicherungs-

pflicht Überwälzungen und Substitutionen erfolgen werden. Dabei ist es 

unerheblich, ob diese Versicherungspflicht für die GRV gilt oder nur eine 

Pflicht zur Versicherung des Risikos der Langlebigkeit bei einer frei zu 

wählenden Institution. 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß nicht die Höhe des 

individuellen Beitrags ausschlaggebend sein muß. Prinzipiell ist die Leis-

tungshöhe in der GRV an die Höhe des sozialversicherungspflichtigen 

Einkommens und nicht an die Höhe der Beitragszahlung gebunden, wie 

dies bei privatwirtschaftlich organisierten Absicherungssystemen der Fall 

ist. Der Beitrag dient im Umlageverfahren dazu, die pro Jahr anfallenden 

Ausgaben zu finanzieren sowie zum Erwerb von Anwartschaften auf 

Leistungen, er ist aber nicht die Grundlage zur Ermittlung der Leistungs-

höhe. Daher ist eine Entkopplung von Leistung und Beitrag prinzipiell 

möglich. Dies erfolgt beispielweise in der Künstlersozialversicherung 

und in der Umlage U2 im Rahmen der Finanzierung des Mutterschutzes. 

Die Problematik ist daher eher, den Auftraggeber zu definieren bzw. 

festzulegen und zu identifizieren sowie, davon ausgehend, Beitragssatz 

sowie Tarif, Bemessungsgrundlage und Dynamisierung zu gestalten. 

                                                 
18 Auch Beitragspflichtiger oder Beitragssubjekt genannt. 
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Entlastung der Beitragszahlung 
durch Auftraggeberbeteiligung 
 

Prinzipiell soll ein Überblick über die Regelungen gegeben werden, nach 

denen ein Auftraggeber zur Beitragszahlung verpflichtet ist. Dabei ist ei-

ne Fallunterscheidung vorzunehmen. So kann die Beitragszahlung des 

Auftraggebers a) an den Selbständigen oder b) unmittelbar an die Siche-

rungsinstitution erfolgen. Im zweitgenannten Fall kann die Beitragszah-

lung den vollständigen Beitrag oder den auftraggeberspezifischen Bei-

tragsanteil umfassen. 

Zur Charakterisierung der potentiellen Varianten einer Auftraggeber-

abgabe wird unterschieden nach 

 der Bemessungsgrundlage für die Beitragszahlung, z. B. Preis, spezi-

fisches Einkommen, 

 dem Beitragssatz, d. h. der relativen Höhe des Beitrags, 

 dem Tarif, d. h. der Relation der Höhe der Beitragszahlung zur Höhe 

der Bemessungsgrundlage sowie nach 

 der Dynamisierung des Beitragssatzes, d. h. der Anpassung des Bei-

tragssatzes im Zeitablauf. 

 

Es wird ferner auf die Inzidenz bzw. die ökonomische Reaktion der Auf-

traggeber und der Selbständigen eingegangen. So ist nicht jeder, der 

zur Beitragszahlung verpflichtet ist, auch derjenige, der die Beitragslast 

trägt. Unterschieden wird dabei in19 

 Überwälzung, d. h. eine Anpassung durch die Weitergabe der Zahl-

last entweder in Form einer Vorwälzung, beispielsweise durch eine 

Erhöhung der Preise für Güter und Dienstleistungen, oder durch eine 

Rückwälzung, z. B. auf die bezogenen Vorleistungen; 

 Substitution, d. h. dem Versuch, der Beitragszahlung auszuweichen, 

falls eine Überwälzung nicht oder nur teilweise möglich ist, z. B. durch 

die Verwendung anderer Produkte oder Dienstleistungen. 

 Einholung, d. h. die Akzeptanz der Beitragszahlung und den Versuch, 

den Verlust an Liquidität durch erhöhte Aktivitäten auszugleichen, so-

fern die beiden zuvor genannten Möglichkeiten nur bedingt umsetz-

bar sind. 
 

  

                                                 
19 Zimmermann et al. (2017), S. 122 ff. 
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Selbständige überweisen den vollständigen 
Beitrag an die Sicherungsinstitution 
 

Im Falle, daß der Solo-Selbständige den vollständigen Beitrag an die Si-

cherungsinstitution überweist, ist er der Beitragsschuldner und rechts-

verbindlich derjenige, an den sich der Staat zwecks Zahlung des Bei-

trags wenden kann. Die Beitragserhebung setzt aus Sicht des Solo-

Selbständigen an der Einkommensentstehung an – Fall C1 und D1 in 

Abbildung 1. Es obliegt damit dem Solo-Selbständigen, die Beteiligung 

des Auftraggebers durchzusetzen und den Beitrag zur GRV einzufor-

dern. Eine Konkretisierung des Auftraggeberbegriffs wäre hier nicht er-

forderlich und es wäre auch unerheblich, ob hier eine paritätische oder 

vollständige Zahlung durch den Auftraggeber vorgesehen ist. Die Auf-

traggeberbeteiligung könnte vom Solo-Selbständigen bei der Preisbil-

dung berücksichtigt werden – ggf. könnte die Beitragszahlung getrennt 

ausgewiesen werden. 

Wie im folgenden eingehender erörtert wird, entspricht diese Rege-

lung im Prinzip der derzeit geltenden bei den in der GRV sozialversiche-

rungspflichtig selbständig Erwerbstätigen, die den vollständigen Beitrag 

überweisen, wie die Honorarlehrkräfte, die Selbständigen mit einem Auf-

traggeber oder die Handwerker. Für diese Gruppe der Solo-Selbstän-

digen würde sich ceteris paribus keine Änderung ergeben. Der Selbstän-

dige zahlt den vollständigen Beitragssatz. Sofern die nicht sozialversi-

cherungspflichtigen Solo-Selbständigen eine adäquate Altersvorsorge 

betreiben, wären die dazu erforderlichen Beitrags- bzw. Prämienzahlun-

gen ebenfalls in der Preisbildung berücksichtigt. Bei einer Befreiung von 

der Versicherungspflicht würde sich im Vergleich zum Status quo keine 

Änderung ergeben. Sofern eine Befreiung von der Versicherungspflicht 

nicht erfolgt, würde ggf. eine Änderung in der Höhe der Beiträge eintre-

ten. Dabei ist allerdings von vornherein nicht abzusehen, ob eine Erhö-

hung oder Verringerung der Belastung eintritt. Allerdings legen empiri-

sche Befunde nahe, daß insbesondere bei Solo-Selbständigen mit ge-

ringen Einkommen eine Zunahme der Belastung im Rahmen der Alters-

vorsorge auftreten dürfte20. 

 

  

                                                 
20 Fachinger/Frankus (2017), S. 253. Siehe zur Diskussion auch Fachinger (2019b), Brenke 

(2016), Fachinger/Frankus (2015), Ziegelmeyer (2013), Frankus/Fachinger (2012), 

S. 13 ff., Ziegelmeyer (2010).  
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Bemessungsgrundlage 

 

Damit die Beitragshöhe ermittelt werden kann, ist die Definition einer 

geeigneten Bemessungsgrundlage erforderlich. Unter Berücksichtigung 

des Ziels der GRV, einen Einkommensersatz für die mit der altersbe-

dingten Aufgabe der Erwerbstätigkeit entfallenden Einkommen zu errei-

chen, bietet sich als Bemessungsgrundlage prinzipiell eine Einkom-

mensgröße an. 

Dabei ist des weiteren zu beachten, ob und falls ja, in welcher Höhe 

Bemessungsgrenzen festgelegt werden. Diese wirken sich zwangsläufig 

auf das Angebotsverhalten aus. So erhöht sich beim Überschreiten einer 

unteren Grenze, von der ab Beitragszahlungen erforderlich werden, die 

relative und absolute Belastung, was negative Wirkungen auf das Ar-

beitsangebot haben kann. Eine Obergrenze hat dementsprechend einen 

umgekehrten Effekt – bei beitragspflichtigen Einkommen oberhalb dieser 

Grenze reduziert sich die relative Belastung, da die absolute Belastung 

für Einkommen oberhalb dieser Grenze gleich ist. 

Zur konkreten Ausgestaltung der Bemessungsgrundlage und ent-

sprechender Grenzen gibt es zahlreiche Möglichkeiten. So bestehen für 

die einer Versicherungspflicht in der GRV unterliegenden selbständig 

Tätigen vier Varianten der Bestimmung beitragspflichtiger Einnahmen 

bzw. Arbeitseinkommen21 (§ 165 SGB VI; siehe zur Übersicht Tabelle 1). 

 Bei Seelotsen und Hausgewerbetreibenden wird das Arbeitseinkom-

men zur Beitragsbemessung herangezogen (§ 165 Abs. 1 Nr. 2 und 

Nr. 4 SGB VI). 

 Als Bemessungsgrundlage bei den Küstenschiffern und Küstenfi-

schern gilt das in der Unfallversicherung maßgebende beitragspflich-

tige Arbeitseinkommen (§ 165 Abs. 1 Nr. 5 SGB VI). 

 In der Künstlersozialversicherung werden zur Ermittlung der Höhe der 

Beitragszahlung zwei unterschiedliche Bemessungsgrundlagen ver-

wendet, eine für die Künstler und Publizisten und eine für die zur So-

zialabgabe verpflichteten Unternehmen: 

– Die Bemessungsgrundlage bei Künstlern und Publizisten ist zu-

kunftsbezogen und bildet das voraussichtliche Jahresarbeitsein-

kommen gemäß § 12 KSVG, das sie aus ihrer Tätigkeit als selb-

ständige Künstler oder Publizisten erzielen (§ 165 Abs. 1 Nr. 3 

SGB VI). Sofern das Jahresarbeitseinkommen 3.900 € nicht über-

steigt, ist diese Tätigkeit nicht versicherungspflichtig (§ 3 Abs. 1 

KSVG). 

                                                 
21 Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 SGB IV ist das Arbeitseinkommen definiert als „[…] der nach 

den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommensteuerrechts ermittelte 

Gewinn aus einer selbständigen Tätigkeit. […]“. 
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– Die Bemessungsgrundlage für die Künstlersozialabgabe, die von 

den zur Sozialabgabe verpflichteten Unternehmen (Verwertern) zu 

zahlen ist, bildet die Jahressumme der von den Unternehmen ge-

zahlten Entgelte (§ 25 KSVG). 

 Als letzte Gruppe seien die Gewerbetreibenden sowie die nach § 2 

Nr. 1, 2, 3 und 9 SGB VI in der GRV pflichtversicherten Selbständi-

gen genannt. Bei diesen wird prinzipiell pauschal ein Einkommen in 

Höhe der Bezugsgröße als Bemessungsgrundlage verwendet (§ 165 

Abs. Nr. 1 SGB VI). Allerdings besteht die Möglichkeit, sogenannte 

einkommensbezogene Beiträge zu zahlen,22 zu deren Bemessung 

das Arbeitseinkommen herangezogen wird, wenn die Höhe des er-

zielten Arbeitseinkommens nachgewiesen werden kann. Der Nach-

weis des aus der selbständigen Tätigkeit erzielten versicherungs-

pflichtigen Einkommens erfolgt anhand des jüngst vorliegenden Ein-

kommensteuerbescheids. Für diesen Personenkreis existiert zudem 

ein Mindesteinkommen in Höhe von 450 €, so daß selbst bei gerin-

gen Einkommen Anwartschaften in der GRV erworben werden. Diese 

Untergrenze ist allerdings nicht dynamisiert. Daher reduziert sich der 

Wert der Anwartschaften, gemessen anhand von Entgeltpunkten, bei 

steigendem Durchschnittseinkommen sukzessive. 

 

Nun ist davon auszugehen, daß die versicherungspflichtigen Einkom-

men dem solo-selbständig Erwerbstätigen nicht kontinuierlich zufließen, 

was ggf. zu einer eher kurzfristigen Über- bzw. Unterschreitung der Bei-

tragsbemessungsgrenzen führen kann. Während die Überschreitung der 

oberen Grenze prinzipiell kein Problem darstellt, da hier dann der 

Höchstbeitrag zu zahlen ist, ist die Unterschreitung der unteren Grenze, 

insbesondere dann, wenn es sich hierbei zudem um eine Versiche-

rungspflichtgrenze, wie bei den Künstlern und Publizisten, handelt, prob-

lematisch. 

Es wäre festzulegen, ob bei einem kurzfristigen Unterschreiten von 

beispielsweise ein bis zwei Monaten die Versicherungspflicht ausgesetzt 

wird und sowohl keine Beiträge gezahlt als auch keine Anwartschaften 

erworben werden. Dies wäre allerdings mit einem relativ hohen Verwal-

tungsaufwand verbunden, da der solo-selbständig Erwerbstätige dies 

der GRV anzeigen müßte. Zur Vereinfachung bietet sich, wie bei den 

Gewerbetreibenden, die Festlegung eines Mindesteinkommens an – al-

lerdings führt dies für geringere Einkommen zu einer überproportional 

starken Belastung. Dies wiederum kann als positiver Anreiz gesehen 

                                                 
22 Diese Form der Beitragszahlung wird auch als einkommensgerecht bezeichnet; 

Horn/Schuchardt (2015), S. 40.  
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werden, im Rahmen der Solo-Selbständigkeit ein Erwerbseinkommen 

oberhalb der Mindesteinkommensgrenze zu erzielen. 

Sofern Solo-Selbständigkeit nicht die einzige Erwerbstätigkeit dar-

stellt, sondern die Person mehrere Beschäftigungen ausübt – als syn-

chrone oder sequentielle Erwerbstätigkeit – könnte die Solo-Selbstän-

digkeit dem Hinzuverdienst dienen23. Ein Mindestbeitrag könnte daher 

aus individueller Sicht zur Aufgabe der Erwerbstätigkeit führen, da ggf. 

eine Ausdehnung der Solo-Selbständigkeit nicht gewollt oder nicht mög-

lich ist. 

Ein weiteres Problem bezüglich der Erwerbshybridisierung könnte 

sich aus der Mehrzahl beitragspflichtiger Einkommen ergeben. Während 

bei mehreren abhängigen Beschäftigungsverhältnissen eine Summation 

erfolgt, dürfte dies insbesondere bei synchroner abhängiger und solo-

selbständiger Erwerbstätigkeit Probleme bei der Umsetzung bereiten. 

Sofern keine Berücksichtigung weiterer beitragspflichtiger Einkommen 

erfolgt, führt dies, sofern die Einkommenssumme die Beitragsbemes-

sungsgrenze überschreitet, zu einer im Vergleich zu einer Beitragszah-

lung auf der Basis eines Einzeleinkommens höheren Beitragszahlung 

und damit stärkeren Belastung der hybrid Erwerbstätigen. Für den Fall, 

daß das Einkommen aus der Soloerwerbstätigkeit die untere Beitrags-

bemessungsgrenze nicht überschreitet und ein Mindestbeitrag zu ent-

richten ist, kommt es bei einem beitragspflichtigen Einkommen aus ab-

hängiger Beschäftigung zu einer stärkeren Belastung der beitragspflich-

tigen Einkommenssumme. 

Bei der Festlegung der Beitragsbemessungsgrundlage ist ferner de-

ren Auswirkungen auf die Leistungshöhe zu beachten, da die Leistun-

gen der GRV nicht von der Höhe der Beiträge, sondern von der Höhe 

der beitragspflichtigen Einkommen abhängen. Sofern die beitragspflich-

tigen Einkommen zur Leistungsbemessung dienen, bestimmt die untere 

Grenze, ab welchem Einkommen Anwartschaften erlangt werden kön-

nen und die obere Grenze begrenzt die Leistungshöhe. 

 
  

                                                 
23 Ausführlicher hierzu Fachinger (2018b). 
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Tabelle 1: Bemessungsgrundlage der obligatorischen Alterssicherung in 

der gesetzlichen Rentenversicherung für selbständig Erwerbstätige, 

vereinfachte Darstellung, Stand April 2019 

 

 Beitrag des/der Versicherten (§ 165 SGB VI) 
 Bemessungsgrundlage Ausnahmen  

Versicherte kraft Gesetzes   

 

a) Hausgewerbetreibende a) Arbeitseinkommen bis zur 
Beitragsbemessungsgren-
ze 

 

b) Lehrer, Erzieher, Pflege-
personen, Hebammen, 
Entbindungspfleger, Selb-
ständige mit einem Auf-
traggeber 

a) Arbeitseinkommen in Höhe 
der Bezugsgröße 

b) bei Nachweis eines höheren oder niedrige-
ren Einkommens dieses Arbeitseinkommen 
bis zur Beitragsbemessungsgrenze, min-
destens jedoch monatlich 450 Euro 

  bei Hebammen mit Niederlassungserlaub-
nis mindesten 40 vH der Bezugsgröße 

c) Seelotsen c) Arbeitseinkommen bis zur 
Beitragsbemessungsgren-
ze 

 

d) Küstenschiffer und Küsten-
fischer 

d) das in der Unfallversiche-
rung maßgebende bei-
tragspflichtige Arbeits-
einkommen 

 

Gewerbetreibende, die in 
der Handwerksrolle einge-
tragen sind und in ihrer 
Person die für die Eintra-
gung in die Handwerksrolle 
erforderlichen Vorausset-
zungen erfüllen (Gewerbe-
treibende in Handwerksbe-
trieben) 

Arbeitseinkommen in Höhe 
der Bezugsgröße 

bei Nachweis eines höheren oder niedrige-
ren Einkommens dieses Arbeitseinkommen 
bis zur Beitragsbemessungsgrenze, min-
destens jedoch monatlich 450 Euro 

Künstler und Publizisten voraussichtliches Jahres-
arbeitseinkommen 

nicht versicherungspflichtig bei einem Ein-
kommen von unter 325 Euro pro Monat 

 

Quelle: In Anlehnung an Fachinger et al. (2004), S. 6. 

 

 

Beitragssatz 

 

Der Beitragssatz legt im Prinzip den Preis für den Erwerb von Anwart-

schaften, d. h. Entgeltpunkten, in der GRV fest, da das der Beitragszah-

lung zugrunde liegende Einkommen in Relation zum jeweiligen Durch-

schnittsentgelt zur Ermittlung der Rentenhöhen herangezogen wird. So 

betrug der Preis für einen Entgeltpunkt im Jahr 2018 für Westdeutsch-
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land 587,03 € pro Monat bei einem monatlichen Durchschnittsentgelt 

von 3.156,08 € und einem Beitragssatz von 18,6 vH24. 

Da das Leistungsniveau der GRV auch für die Solo-Selbständigen 

gelten soll, bedürfte ein von dem Beitragssatz in der allgemeinen Ren-

tenversicherung nach § 158 SGB VI abweichender Satz einer besonde-

ren Begründung25. Bei einem geringeren Beitragssatz, aber gleicher Bei-

tragsbemessungsgrundlage, würden die Beitragszahlungen niedriger 

ausfallen, aber dieselben Anwartschaften erreicht werden: Die Entgelt-

punkte würden mit einem geringeren Preis belegt; umgekehrt verhielte 

es sich bei einem höheren Beitragssatz. Es sei allerdings darauf hinge-

wiesen, daß der Beitragssatz zur knappschaftlichen Rentenversicherung 

höher ist als der zu allgemeinen Rentenversicherung26. Die höhere Bei-

tragszahlung bei gleichhoher Beitragsbemessungsgrundlage führt im 

Prinzip zu höheren Geldleistungen. So beträgt beispielsweise der Ren-

tenartfaktor in der knappschaftlichen Rentenversicherung für Renten 

wegen Alters, wegen voller Erwerbsminderung oder auch bei Erzie-

hungsrenten 1,3333 (§ 82 SGB VI) anstelle von 1,0 (§ 67 SGB VI). 

Wie bei der Bemessungsgrundlage, so existieren auch im Beitrags-

satz Unterschiede zwischen den verschiedenen in der GRV versiche-

rungspflichtigen Selbständigen (siehe Tabelle 2). Prinzipiell müssen 

zwar die Selbständigen den vollen Beitragssatz zur GRV zahlen (§ 169 

Nr. 1 SGB VI), der zur Zeit 18,6 vH beträgt (Stand April 2019). Es beste-

hen aber Ausnahmen von dieser Regel für die Hausgewerbetreibenden 

(§ 169 Nr. 3 SGB VI) sowie für die Künstler und Publizisten (§ 15 

KSVG), für die nur die Hälfte des für die GRV maßgeblichen Beitrags-

satzes in Höhe von derzeit 9,3 vH Gültigkeit hat – in Analogie zur paritä-

tischen Finanzierung bei den abhängig Beschäftigten: 

 Hausgewerbetreibende zahlen 50 vH des Beitrags und 50 vH werden 

vom Auftraggeber gezahlt (§ 169 Nr. 3 SGB VI). 

 Bei den Künstlern und Publizisten werden ebenfalls 50 vH des Bei-

tragssatzes zur GRV selbst gezahlt (§ 15 KSVG), 30 vH der Gesamt-

ausgaben als Künstlersozialabgabe (§ 26 KSVG) von den zur Sozial-

abgabe verpflichteten Unternehmen (Verwerter)27 und 20 vH der Ge-

samtausgaben durch einen (zusätzlichen) Bundeszuschuß (§ 34 

KSVG) gedeckt. 
  

                                                 
24 Deutsche Rentenversicherung Bund (2018b), S. 13.  

25 Dies ist beispielsweise in der knappschaftlichen Rentenversicherung der Fall; siehe aus-

führlich Pott (2012). 

26 Hier liegt der Beitragssatz derzeit bei 24,7 vH (Deutsche Rentenversicherung Bund 

(2018b), S. 15). 

27 Siehe Künstlersozialabgabe-Verordnung 2019, Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 31, S. 1348 

für das Jahr 2019. 
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Tabelle 2: Beitragssatz der obligatorischen Alterssicherung in der 

gesetzlichen Rentenversicherung für selbständig Erwerbstätige, 

vereinfachte Darstellung, Stand April 2019 

 

 Beitragssatz des/der Versicherten (§ 158 SGB VI) 
 Beitragssatz Sonderregelung  

Versicherte kraft Gesetzes    
a) Hausgewerbetreibende a) 9,3 vH 9,3 vH vom Auftraggeber (§ 169 Nr. 3 SGB VI) 

b) Lehrer, Erzieher, Pflegeperso-
nen, Hebammen, Entbindungs-
pfleger, Selbständige mit einem 
Auftraggeber 

b) 18,6 vH  

   

c) Seelotsen c) 18,6 vH  

d) Küstenschiffer und Küsten-
fischer 

d) 18,6 vH  

Gewerbetreibende, die in der Hand-
werksrolle eingetragen sind und in 
ihrer Person die für die Eintragung 
in die Handwerksrolle erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllen (Gewer-
betreibende in Handwerksbetrieben) 

18,6 vH  

Künstler und Publizisten 9,3 vH 30 vH der Gesamtausgaben als Künstlersozi-
alabgabe (§ 26 KSVG) von den zur Sozialab-
gabe verpflichteten Unternehmen (Verwerter), 
20 vH der Gesamtausgaben durch einen (zu-
sätzlichen) Bundeszuschuß (§ 34 KSVG) 

 
Quelle: In Anlehnung an Fachinger et al. (2004), S. 6. 

 

 

Tarif 

 

Der Tarif, d. h. der Verlauf der durchschnittlichen relativen Belastung, 

ergibt sich für jede Einkommenshöhe durch die Division des zu zahlen-

den Beitrags durch die Bemessungsgrundlage. In der GRV entspricht 

dies dem Beitragssatz von 18,6 vH für Einkommen zwischen der unte-

ren und oberen Beitragsbemessungsgrenze für solo-selbständig Er-

werbstätige (Stand April 2019). 

Wie der Tabelle 1 zu entnehmen ist, gelten unterschiedliche Bemes-

sungsgrundlagen für Selbständige, die zu spezifischen Belastungsver-

läufen führen. So wird zunächst ein Einkommen in Höhe der Bezugs-

größe zur Bemessung des Beitrags herangezogen. Dies bedeutet, daß 

der Solo-Selbständige einen Pauschalbetrag in Höhe von 566,37 € pro 

Monat zu zahlen hat, das sind 18,6 vH der Bezugsgröße von 3.045,00 € 

(Stand April 2019). Dieser sogenannte Regelbeitrag ist einkommensun-

abhängig. 



FACHINGER: AUFTRAGGEBERBETEILIGUNG IN DER ALTERSSICHERUNG VON SOLO-SELBSTÄNDIGEN | 30 

Sofern einkommensbezogene Beiträge gezahlt werden sollen, ist das 

entsprechende Einkommen nachzuweisen. Dieses wird, wie bei den 

versicherungspflichtigen abhängig Beschäftigten, bis zur Beitragsbe-

messungsgrenze berücksichtigt. Als untere Einkommensgrenze gelten 

450 €, d. h. es ist ein Mindestbeitrag von monatlich 83,70 € zu erbrin-

gen. Abweichend von dieser Regelung gilt für Hebammen und Entbin-

dungspfleger als untere Einkommensgrenze 40 vH der jeweiligen Be-

zugsgröße, d. h. eine Mindestbeitragsbemessungsgrenze von 1.2018,00 €. 

Damit fällt ein Beitrag von mindestens 226,55 € pro Monat an. Weiterhin 

unterscheiden sich die Tarifverläufe der unterschiedlichen Gruppen da-

rin, daß entweder der volle oder der halbe Beitragssatz der Beitragsbe-

messung zugrunde gelegt wird. 

Für die unterschiedlichen Gruppen solo-selbständig Erwerbstätiger ist 

in der Abbildung 2 der jeweilige Tarifverlauf dargestellt. Dabei wurde zur 

deutlicheren Darstellung der Differenzen die Ordinate auf 50 vH als 

Wertobergrenze gewählt. 

 

Abbildung 2: Tarif für unterschiedliche Selbständigengruppen 

 

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von Deutsche Rentenversiche-

rung Bund (2018b), S. 13. 
 

Die in der Abbildung 2 auftretenden Differenzen betreffen somit neben 

den beiden Beitragssätzen von 18,6 vH und 9,3 vH sowie der Möglich-

keit, den Regelbeitrag zu zahlen, die jeweiligen Bemessungsgrenzen. 

Beim Tarif für den Regelbeitrag handelt es sich um eine über den ge-

samten Einkommensbereich verlaufende verzögert regressive Belas-

tung, wie sie sich grundsätzlich bei einem Festbetrag ergibt. 

Dementsprechend bewirken die unteren Beitragsbemessungsgren-

zen eine überproportionale hohe Belastung für Einkommen, die unter 

0

10

20

30

40

50

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

B
el

as
tu

n
g
 i

n
 v

H
 

Einkommen pro Monat in Euro 

Regelbeitrag 566,73 € 

Schnittpunkt bei 3.045,00 € 

Schnittpunkt bei 6.090,00 € 

 
Hausgewerbetreibende, 

Künstler und 

Publizisten 

Hebammen, 

Entbindungspfleger 

Lehrer, Erzieher, Pflegepersonen, Selbständige mit einem 

Auftraggeber, Seelotsen, Küstenfischern und -schiffer, 

Gewerbetreibende 



FACHINGER: AUFTRAGGEBERBETEILIGUNG IN DER ALTERSSICHERUNG VON SOLO-SELBSTÄNDIGEN | 31 

dieser Grenze liegen, und bei Einkommen oberhalb der oberen Bei-

tragsbemessungsgrenze eine überproportional geringere Belastung. 

Deutlich wird in der Abbildung 2 ferner, daß für Selbständige prinzipi-

ell Anreize für die Wahl zwischen einer einkommensbezogenen und ei-

ner einkommensunabhängigen Beitragszahlung bestehen. So ist die Be-

lastung ab einer Einkommenshöhe von 3.045,00 € bei der Wahl für die 

Zahlung des Regelbeitrags geringer als bei Zahlung des einkommens-

bezogenen Beitrags bei einem Satz von 18,6 vH. Vergleichbares gilt für 

monatliche Einkommen oberhalb von 6.090,00 €. Hier ist ebenfalls die 

relative Belastung bei Zahlung des Regelbeitrags geringer. Bei dieser 

Beurteilung darf allerdings nicht übersehen werden, daß durch die Zah-

lung des Regelbeitrags in derartigen Fällen auch geringere Anwartschaf-

ten auf Leistungen der GRV bestehen, da zur Ermittlung der Leistungs-

höhe das Einkommen in Höhe der Bezugsgröße herangezogen wird. 

Andererseits besteht der Anreiz, bei einem Einkommen von weniger 

als 3.045,00 € bis zur unteren Beitragsbemessungsgrenze, insbesonde-

re bei geringen Einkommen, einkommensbezogene Beiträge zu zahlen. 

Hier setzt die verzögert regressive Belastung beim Unterschreiten der 

unteren Beitragsbemessungsgrenzen ein. 

 

 

Dynamisierung 

 

Der Tarif ist im Zeitablauf nicht notwendigerweise konstant, sondern un-

terliegt ggf. Veränderungen. Die seit dem Paradigmenwechsel erfolgten 

Änderungen des Beitragssatzes zur GRV sind in der Abbildung 3 wie-

dergegeben28. 

 
  

                                                 
28 Zur Verdeutlichung der Schwankungen ist die Ordinate auf das Intervall 18,0 bis 20,0 be-

schränkt worden. 
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Abbildung 3: Entwicklung des Beitragssatzes zur GRV seit 2000 

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Deutsche Rentenversi-

cherung Bund (2018c), S. 262. 
 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, wie solo-selbständig Erwerbstätige 

die Veränderung des Beitragssatzes handhaben. Allerdings sind die 

Schwankungen im Zeitablauf nicht besonders hoch. Prinzipiell müßte 

der Beitragssatz von den Solo-Selbständigen bei der Preisbildung – bei-

spielsweise durch einen prozentualen Zuschlag – berücksichtigt werden, 

da diese den vollständigen Beitrag an die Sicherungsinstitution überwei-

sen. Zudem ist zu bedenken, daß eine Reduzierung des Beitragssatzes 

andere Effekte auslöst als eine Erhöhung. Die im Zeitablauf sich verän-

dernden Beitragssätze können daher zunächst einmal ceteris paribus 

analoge Preisveränderungen implizieren, sofern die Bemessungsgrund-

lage nicht außerhalb der Beitragsbemessungsgrenzen liegt. Eine Redu-

zierung des Beitragssatzes könnte zu einer Reduzierung des Preises 

genutzt werden, um damit ggf. Wettbewerbsvorteile zu erreichen. Bei ei-

ner Erhöhung des Beitragssatzes könnte demgegenüber versucht wer-

den, dies durch eine Erhöhung der Preise zu kompensieren. Inwieweit 

es gelingt, diesen Beitrag teilweise oder vollständig zu überwälzen, läßt 

sich aufgrund der Heterogenität solo-selbständiger Erwerbstätigkeit al-

lerdings nicht allgemein konstatieren. 

Sofern Festbeträge, wie z. B. der Regel- oder der Mindestbeitrag, 

statt der einkommensbezogenen Beiträge gezahlt werden, bedeutet dies 

ebenfalls eine im Zeitablauf sich ändernde Belastung, wie beispielhaft 

der Abbildung 4 für den Regelbeitrag zu entnehmen ist29. Seit 2000 ist 

                                                 
29 Zur Verdeutlichung der Schwankungen ist die Ordinate auf das Intervall 400 bis 600 be-

schränkt worden. 
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ein sukzessiver Anstieg – mit Ausnahme der Jahre 2001 und 2013 – des 

Regelbeitrags erfolgt. Auch hier stellt sich die Frage, wie dieser Beitrag 

von den Solo-Selbständigen bei der Preisbildung berücksichtigt und die 

Belastung ausgeglichen werden kann. Ein prozentualer Zuschlag wird 

die zu zahlenden Beiträge nur eingeschränkt adäquat abbilden können. 

 

Abbildung 4: Entwicklung des Regelbeitrags zur GRV seit 2000 

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Deutsche Rentenversi-

cherung Bund (2018c), S. 266. 

 

 

Periodizität 

 

Mit Periodizität ist die zeitliche Abfolge gemeint, in der die Beitragszah-

lung zu erfolgen hat. Diese beträgt für in der GRV Versicherte in der Re-

gel einen Monat. Da für selbständig Erwerbstätige nicht a priori von ei-

nem stetigen Einkommenszufluß ausgegangen werden kann, mag eine 

regelmäßige monatliche Beitragszahlung problematisch sein, insbeson-

dere dann, wenn es sich um einen Festbetrag handelt. 

Welche Probleme mit einer Festbetragsregelung verbunden sind, 

zeigt sich insbesondere bei in der privaten Krankenversicherung sowie 

bei den freiwillig in der GKV versicherten solo-selbständig Tätigen, die 

einen Festbetrag zahlen müssen30. Hier kann die unregelmäßige Ein-

kommenserzielung zu einer zeitweisen sehr hohen Belastung und in 

Folge davon dem Unterlassen entsprechender Beitragszahlungen füh-

ren. Im Ergebnis hat dies eine Überschuldung der Versicherten zur Fol-

                                                 
30 Fachinger (2017a), Bundesregierung (2016a), Fachinger (2016c), Deutscher Bundestag 

(2014). 
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ge. Zudem sind für die ausstehenden Beitragszahlungen noch entspre-

chende Säumnisgebühren zu entrichten. 

Von daher könnte es naheliegen, von der monatlichen Periodizität 

abzuweichen. Dies führt allerdings nicht zu einer grundsätzlichen Ände-

rung, addieren sich doch die Beitragszahlungen – lediglich die Säumnis-

gebühren würden nicht anfallen. Würde man dies durch entsprechende 

Regelungen auffangen wollen, wäre zu bedenken, daß Solo-Selbständi-

ge prinzipiell den Zufluß ihrer Einnahmen durch Vertragsgestaltung be-

einflussen können. Dies hängt allerdings in hohem Ausmaß von der Art 

und Weise der ausgeübten Erwerbstätigkeit ab. Es dürfte aber umso 

schwieriger werden, je höher die Anzahl der Auftraggeber ist. Als Bei-

spiel sei auf einen Kioskbesitzer mit vielen, vorher nicht bestimmbaren 

Auftraggebern und geringem Leistungsvolumen je Auftrag, und einem 

Webdesigner, mit einigen wenigen sehr hohen Auftragsvolumina, hin-

gewiesen. 

Derartige Probleme durch die Periodizität bei Festbeträgen würden 

bei einer einkommensbezogenen Beitragsausgestaltung nicht auftreten. 

Hier könnte somit eine monatliche Periodizität umgesetzt werden, da die 

Höhe des Absolutbetrags des Beitrags sich den Einkommensschwan-

kungen anpaßt. 

 

 

Auftraggeber überweisen den vollständigen 
Beitrag an die Sicherungsinstitution 
 

Sofern die Auftraggeber den vollständigen Beitrag an die Sicherungsin-

stitution überweisen, setzt die Beitragserhebung aus Sicht des Auftrag-

gebers an der Einkommensverwendung an – Fall C2 und D2 in Abbil-

dung 1. In beiden Fällen erfolgt der Beitragseinzug beim Abfluß, d. h. 

das Unternehmen oder der private Haushalt wären die Beitragspflichti-

gen. Hier liegt somit eine Analogie zur Beitragszahlung bei abhängiger 

Beschäftigung vor: Sozialversicherungsbeiträge sind zwar Lohnbestand-

teil, werden aber nicht an den sozialversicherungspflichtig abhängig Be-

schäftigten, sondern im Rahmen des Lohnabzugsverfahrens unmittelbar 

von den Unternehmen an die Sozialversicherungsträger gezahlt. 

Explizit wird der Beitrag vollständig bei der Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfall und beim Mutterschutz (§ 7 Abs. 1 AAG) sowie bei der 

Umlage für das Insolvenzgeld (§ 358 Abs. 1 SGB III) und bei der Win-

terbeschäftigungs-Umlage (§ 356 Abs. 1 SGB III) vom Arbeitgeber ge-

zahlt. 
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Im Gegensatz zur Beitragsüberweisung durch den Solo-Selb-

ständigen, erfordern derartige Regelungen die Definition des Auftragge-

bers, da dieser zur vollständigen Beitragszahlung verpflichtet ist. 

 

 

Bemessungsgrundlage 

 

Prinzipiell bieten sich zwei Konzepte für die Bestimmung der Bemes-

sungsgrundlage an. Zum einen kann die Bemessungsgrundlage an der 

von den Auftraggebern an den jeweiligen Solo-Selbständigen getätigten 

Zahlung ansetzen. Zum anderen könnte als Bemessungsgrundlage der 

Umsatz eines Unternehmens als Basis herangezogen werden, wobei al-

le Unternehmen zur Abgabe verpflichtet würden31, da diese potentiell 

Auftraggeber sein könnten. 

Die an die GRV für alle Solo-Selbständigen aufzubringende Gesamt-

summe könnte als Basis für die Ableitung des Prozentsatzes der erfor-

derlichen Beiträge gewählt werden. Die Gesamtsumme könnte bei-

spielsweise aus den jeweils an die GRV zur Berechnung der Anwart-

schaften auf Leistungen für Altersrenten gemeldeten sozialversiche-

rungspflichtigen Einkommen der Solo-Selbständigen ermittelt werden. 

Wird an den Zahlungen der Auftraggeber angesetzt, würde statt der 

Zahlung des vollständigen Entgelts an den Auftragnehmer die Zahlung 

des Beitrags unmittelbar an den Versicherungsträger erfolgen – analog 

zum Lohnabzugsverfahren bei versicherungspflichtig abhängig Beschäf-

tigten. Es könnte aber auch an der Summe der insgesamt beauftragten 

und entgoltenen Leistungen pro Zeiteinheit angesetzt werden32. Die Be-

stimmung der Bemessungsgrundlage würde dann ein zu den Regelun-

gen zur Umlage bei Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (U1) und beim 

Mutterschutz (U2) (§ 7 AAG) sowie bei der Umlage für das Insolvenz-

geld (§ 358 SGB III) oder bei der Winterbeschäftigungs-Umlage (§ 355 

SGB III) vergleichbares Vorgehen sein, dabei beziehen sich die letztge-

nannten Regelungen auf abhängig Beschäftigte. 

 
Aktuelle Bemessungsgrundlagen 

Als Bemessungsgrundlage gilt jeweils 

 Gemäß AAG und SGB III wird als Bemessungsgrundlage für die Fi-

nanzierung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und beim Mutter-

schutz sowie des Insolvenzgeldes vereinfacht die Summe der Brutto-

entgelte, nach denen „[…] die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-

                                                 
31 Betzelt (2004), S. 73 ff.  

32 Dies könnte sich z. B. auf einen Monat oder aber auch auf ein Jahr beziehen. Hier stellt 

sich die Frage nach einer adäquaten Periodizität.  
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cherung für die im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer, Arbeitnehme-

rinnen und Auszubildenden bemessen werden oder bei Versiche-

rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu bemessen 

wären […]“, verwendet (§ 7 Abs. 2 AAG und § 358 Abs. 2 SGB III). 

 Bei der Winterbeschäftigungs-Umlage wird auf das Gesamtbruttoar-

beitsentgelt abgestellt. Die Umlage wird „[…] monatlich nach einem 

Prozentsatz der Bruttoarbeitsentgelte der dort beschäftigten Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer, die ergänzende Leistungen nach 

§ 102 erhalten können […]“ ermittelt (§ 355 SGB III). Als Bruttoar-

beitsentgelt gilt der in die Lohnsteuerkarte bzw. Lohnsteuerbeschei-

nigung eingetragene Bruttoarbeitslohn (§ 3 Abs. 3 WinterbeschV)33. 

 Als Bemessungsgrundlage in der Unfallversicherung wird der Finanz-

bedarf „[…] des abgelaufenen Kalenderjahres einschließlich der zur 

Ansammlung der Rücklage sowie des Verwaltungsvermögens  

nötigen Beiträge […]“ herangezogen (§ 152 Abs. 1 SGB VII)34. Als 

Bezugsgröße wird auf das Arbeitsentgelt der Versicherten bis zur 

Höhe des Höchstjahresarbeitsverdienstes abgestellt (§ 153 Abs. 2 

SGB VII)35. Es kann allerdings in der Satzung festgelegt werden, daß 

zur Berechnung der Beiträge als Bezugsgröße entweder die Zahl der 

Versicherten (§ 155 SGB VII) herangezogen wird oder die Beiträge 

sich nach der Anzahl an Arbeitsstunden (§ 156 SGB VII) richten. 

 

Bei der Umlage zur Finanzierung der Entgeltfortzahlung, des Mutter-

schutzes, der Winterbeschäftigungs-Umlage und des Insolvenzgeldes 

wird somit prinzipiell an dem Entgelt angeknüpft, von dem Beiträge zur 

gesetzlichen Rentenversicherung zu zahlen sind. Noch eingeschränkter 

ist die Bemessungsgrundlage bei der Winterbeschäftigungs-Umlage, ist 

diese doch auf diejenigen Beschäftigten beschränkt, die ergänzende 

Leistungen nach § 102 SGB III erhalten können, während bei der Künst-

lersozialversicherung an den Leistungsentgelten angesetzt wird, ohne 

Bezug auf die gesetzliche Rentenversicherung zu nehmen. Im zweitge-

nannten Fall ist die Bemessungsgrundlage breiter und erfaßt ggf. zudem 

einen größeren Kreis von Auftraggebern. 

Sofern als Bemessungsgrundlage die an die Solo-Selbständigen ge-

zahlten einzelnen Leistungsentgelte herangezogen werden, wäre zu 

überlegen, ob eine Unterscheidung nach dem Versicherungsstatus sinn-

                                                 
33 Siehe ausführlicher Bundesagentur für Arbeit (2018), S. 36 ff., sowie Kümmerling et al. 

(2008).  

34 Es handelt sich somit um ein sogenanntes Umlageverfahren der nachträglichen Bedarfs-

deckung oder auch der Erfahrungstarifierung (Dorka (2019), S. 61, Becker (2009), S. 86, 

Hummel et al. (2015), S 99, Mehrtens (1993), S. 16).  

35 Welches Arbeitsentgelt beitrags- und nachpflichtig ist, ist in Deutsche Gesetzliche Unfall-

versicherung e. V. (DGUV) (2018) aufgelistet.  
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voll wäre. Hier könnte an die Regelung in der Künstlersozialversicherung 

angeknüpft werden. Demnach wäre es unerheblich, ob der Solo-

Selbständige in der GRV versichert ist oder nicht. Dies würde bedeuten, 

daß alle an solo-selbständig Erwerbstätige gezahlten Leistungsentgelte 

zur Bemessung der Beitragszahlung herangezogen werden. In der 

Künstlersozialversicherung ist diese Regelung mit dem Argument be-

gründet worden, daß eine Benachteiligung der versicherten Künstler und 

Publizisten im Vergleich zu den nichtversicherten vermieden werden 

sollte36. Diese Argumentation könnte im vorliegenden Fall greifen, wenn 

die Versicherungspflicht in der GRV durch eine sogenannte Opting Out 

Regelung ergänzt würde und von deren konkreter Ausgestaltung37. 

Im zweitgenannten Fall setzt die Bemessung an der aufzubringenden 

Gesamtsumme an. Damit ist die Bemessungsgrundlage unabhängig von 

der Höhe oder der Anzahl vergebener Aufträge und es könnte von einer 

Solidargemeinschaft der Auftraggeber gesprochen werden. Prinzipiell 

würden damit alle potentiellen Auftraggeber zur Abgabe herangezogen 

werden, unabhängig davon, ob und an wen ein Auftrag vergeben wurde. 

Die Umlage kann sich nach der erforderlichen Beitragssumme der Selb-

ständigen richten, wie dies in der Unfallversicherung geschieht (§ 152 

Abs. 1 SGB VII). Es folgt eine nachgelagerte Finanzierung, da die Höhe 

der Umlage nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beitragsan-

sprüche entstanden sind, festgelegt wird. 

 
Bemessungsgrenzen 

In beiden Fällen ergibt sich, wie auch bei der vollständigen Zahlung 

durch den Solo-Selbständigen, die Frage nach einer unteren und oberen 

Grenze für die Beitragsbemessung. Mit der Festlegung einer unteren 

Grenze würde erst ab einer bestimmten Auftragssumme eine Beitrags-

zahlung eingefordert und damit ggf. der Verwaltungs- und Prüfaufwand 

geringer gehalten werden sowie Auftraggeber mit kleinen Auftragsvolu-

mina nicht mit der Abgabe belastet. 

Inwieweit eine obere Beitragsbemessungsgrenze, wie bei versiche-

rungspflichtig abhängig Beschäftigten oder bei in der GRV versiche-

rungspflichtigen Selbständigen, sinnvoll erscheint, sei dahingestellt. So 

ist schon die Beitragsbemessungsgrenze in der GRV durchaus strittig. 

Sie setzt am versicherungspflichtigen Entgelt an und man unterstellt zur 

Begründung der Freistellung dieser Einkommensteile in Bezug auf die 

                                                 
36 Bundesregierung (2016b), S. 46. 

37 Im Koalitionsvertrag ist eine derartige Opting out Regelung vorgesehen, wonach ein Selb-

ständiger sich der Versicherungspflicht entziehen könnte, wenn eine andere geeignete 

Vorsorgeart gewählt würde, die pfändungs- und insolvenzsicher sein sollte und zudem in 

der Regel eine Rente oberhalb des Grundsicherungsniveaus ergeben würde Bundes-

regierung (2018), CDU (2018), Bundesregierung (2018), S. 93. 
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Altersvorsorge, daß Individuen selbständig entscheiden können, wie sie 

ihr Einkommen oberhalb der Bemessungsgrenze absichern, da eine 

Regelsicherung vorhanden ist38. Prinzipiell kann eine Einkommensober-

grenze für die Beitragsbemessung aber als kennzeichnend für die Absi-

cherung sozialer Risiken betrachtet werden. 

So bestehen beispielsweise in der Kranken-, Pflege- oder in der Ar-

beitslosenversicherung Beitragsbemessungsgrenzen und auch in der 

Unfallversicherung ist das Arbeitsentgelt nach oben auf den Höchstjah-

resarbeitsverdienst beschränkt (§ 85 Abs. 2 SGB VII)39. Ferner impliziert 

die Formulierung in § 7 Abs. 2 AAG und § 358 Abs. 2 SGB III, wonach 

Bruttoentgelte, nach denen die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-

cherung ermittelt werden, als Bemessungsgrundlage dienen, die Über-

nahme der in der GRV vorhandenen unteren und oberen Beitragsbe-

messungsgrenze. Vergleichbares gilt auch für die Winterbeschäftigungs-

Umlage, da hier auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgestellt 

wird, die ergänzende Leistungen nach § 102 SGB III erhalten können. 

 
Abschließende Bemerkung 

Wollte man die Beitragszahlung mit der Höhe der individuellen Anwart-

schaften verknüpfen, so würde die Beitragszahlung am einzelnen Ent-

gelt ansetzen und im Prinzip eine auf den jeweiligen Auftragnehmer 

ausgerichtete Kontoführung erforderlich machen, da festzustellen wäre, 

wann die Beitragsbemessungsgrenze für einen Solo-Selbständigen 

überschritten wird. Die Beitragszahlung würde sich demnach nicht nach 

dem Auftragsvolumen des Auftraggebers insgesamt richten können, wie 

dies bei einer unteren Bemessungsgrenze der Fall sein könnte. 

Da Solo-Selbständige aber nicht nur für einen, sondern ggf. für zahl-

reiche Auftraggeber tätig sein können, ergibt sich u. a. das Problem des 

Datenabgleichs. Gegebenenfalls könnte am Ende einer Periode, z. B. im 

Jahresrhythmus, eine saldierende Betrachtung durchgeführt und zuviel 

gezahlte Beiträge erstattet oder verrechnet werden. Dies erscheint der-

zeit allerdings noch wenig praktikabel. 

 

  

                                                 
38 Als Hauptgrund wird allerdings die Begrenzung des staatlichen Eingriffs in die Einkom-

mensverwendung aufgeführt (Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung 

(2003), S. 120). 

39 Diese obere Grenze ist nicht für jede Berufsgenossenschaft bzw. Unfallkasse gleich hoch 

und schwankt zwischen 68.880,00 Euro für die UK Thüringen und die UK Mecklenburg-

Vorpommern und 112.140,00 Euro für die Feuerwehr-UK Niedersachsen und die Hansea-

tische Feuerwehr-UK Nord Hamburg, Schleswig-Holstein (Deutsche Gesetzliche Unfall-

versicherung e. V. (DGUV) (2019)).  
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Beitragssatz 

 

Sofern als Bemessungsgrundlage die auf die von den Auftraggebern an 

die Solo-Selbständigen getätigten Leistungsentgelte abgestellt wird, bie-

tet sich als Beitragssatz – analog zur vollständigen Beitragszahlung 

durch die Solo-Selbständigen – der aktuelle Beitragssatz für versiche-

rungspflichtig Erwerbstätige in Höhe von derzeit 18,6 vH an. 

Wird demgegenüber als Bemessungsgrundlage das erforderliche Bei-

tragsaufkommen und dessen Höhe unabhängig von der jeweiligen Auf-

tragserteilung auf die potentiellen oder tatsächlichen Auftraggeber ver-

wendet, so wäre vorab oder im nachhinein der Beitragssatz zu ermit-

teln40 – je nachdem ob die Beitragserhebung vor- oder nachgelagert er-

folgen soll. So werden beispielsweise in der Unfallversicherung „[…] Die 

Beiträge […] nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beitragsan-

sprüche dem Grunde nach entstanden sind, im Wege der Umlage fest-

gesetzt.“ (§ 152 Abs. 1 SGB VII). In der KSK wird demgegenüber die 

Bemessungsgrundlage vorab festgelegt, da auf das voraussichtliche 

Jahresarbeitseinkommen rekurriert wird (siehe Tabelle 1). 

Wird das erforderliche Beitragsaufkommen unabhängig von der kon-

kreten Auftragserteilung bestimmt, dürfte davon auszugehen sein, daß 

der Beitragssatz bei einer derartig ausgestalteten Beitragsbemessungs-

grundlage niedriger ausfallen dürfte als beispielsweise der derzeitig für 

in der GRV pflichtversicherte Solo-Selbständige geltende, da potentiell 

auch Auftraggeber zur Beitragszahlung beitragen würden, die keine un-

mittelbaren Aufträge erteilt haben. 

Prinzipiell fällt der Beitragssatz umso geringer aus, je umfassender 

die Definition der potentiellen Auftraggeber und je umfassender die Be-

stimmung der Beitragsbemessungsgrundlage ausfällt. Andererseits er-

höht sich der Beitragssatz, falls eine untere (und obere) Beitragsbemes-

sungsgrenze festgelegt wird. Möchte man eine zur KSK analoge Ausge-

staltung, ergibt sich zudem das Problem des Mindestbeitrags. Erst beim 

Überschreiten des Mindestbeitrags würde die Beitragszahlung im Ab-

hängigkeit von der Höhe der Leistungsentgelte erfolgen. 

Betrachtet man die zur Zeit geltenden Regelungen, so wird ein Bei-

trag als Prozentsatz der Bemessungsgrundlage an die Sicherungsinsti-

tution überwiesen. Beispielsweise beträgt der Beitragssatz bei der Um-

lage für das Insolvenzgeld derzeit 0,06 % der Bemessungsgrundlage 

(InsoGeldFestV 2019)41. Die jeweiligen Beitragssätze müssen allerdings 

                                                 
40 Ein alternativ verwendeter Begriff ist Umlagesatz. 

41 Verordnung zur Festsetzung des Umlagesatzes für das Insolvenzgeld für das Kalender-

jahr 2019 (Insolvenzgeldumlagesatzverordnung 2019 – InsoGeldFestV 2019), Bundesge-
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nicht einheitlich sein. So betragen die Beitragssätze bei der Winterbe-

schäftigungs-Umlage 

 2,0 % für das Baugewerbe und das Dachdeckerhandwerk, 

 1,9 % für Garten- und Landschaftsbau und 

 1,0 % für das Gerüstbauerhandwerk. 

 

Die Arbeitgeber überweisen den entsprechenden Beitrag an die Siche-

rungsinstitution, er wird allerdings z. T. von Arbeitgebern und Arbeit-

nehmern anteilig aufgebracht. Im Jahr 2019 betrugen die Beitragssätze 

für das Bauhauptgewerbe 1,2 % für den Arbeitgeber und 0,8 % für den 

Arbeitnehmer, im Dachdeckerhandwerk 1,2 % sowie 0,8 % und im Gar-

ten- und Landschaftsbau 1,05 % bzw. 0,8 %. Lediglich im Gerüstbauer-

handwerk wird kein Beitrag für den Arbeitnehmer fällig. 

Noch differenzierter sind die Beitragssätze in der Umlage 1 und Um-

lage 2 zur Gesetzlichen Krankenversicherung. Diese unterscheiden sich 

zwischen den Krankenkassen und innerhalb einer Krankenkasse nach 

der Höhe der Eigenbeteiligung. So liegen die Werte der Krankenkassen 

für den Regelsatz der Umlage U1 im Intervall von 0,9 % und 4,1 % 

(Stand April 2019)42. Ferner unterscheiden sich die Beitragssätze für die 

Umlage U1 nach der Höhe der Eigenbeteiligung. Beispielhaft sind die 

Werte für drei bundesweit agierende gesetzliche Krankenkassen in der 

Tabelle 3 aufgeführt. 

 

Tabelle 3: Erstattungs- und Beitragssätze für die Umlage U1 und U2 

dreier gesetzlicher Krankenkassen, Stand 1. Januar 2019 
 

 Barmer 
Ersatzkasse 

Deutsche Angestellten-
Krankenkasse 

Techniker 
Krankenkasse 

 Erstattungssatz 
in % 

Beitragssatz 
in % 

Erstattungssatz 
in % 

Beitragssatz 
in % 

Erstattungssatz 
in % 

Beitragssatz 
in % 

Regelsatz 65 2,20 70 2,40 70 1,90 

Ermäßigter 
Satz 

50 

– 

1,50 

– 

50 

60 

1,70 

2,10 

50 

– 

1,30 

– 

Erhöhter 
Satz 

80 3,60 80 3,90 80 3,10 

Umlage 2 100 0,43 100 0,47 100 0,47 
 

Quelle: Barmer Ersatzkasse (2018), Deutsche Angestellten-

Krankenkasse (DAK) (2018), Techniker Krankenkasse (TK) (2018). 

 
  

                                                               
setzblatt Teil I Nr. 35, S. 1700; der gesetzlich vorgeschriebene Umlagesatz beträgt 0,15 % 

(§ 360 SGB III) und wurde mehrfach durch Rechtsverordnungen geändert.  

42 https://www.gesetzlichekrankenkassen.de/arbeitgeberservice/umlagesaetze; abgerufen 

am18. Februar 2019.  

https://www.umwelt-online.de/regelwerk/arbeitss/uvv/3sgb_ges.htm
https://www.gesetzlichekrankenkassen.de/arbeitgeberservice/umlagesaetze
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Ein vergleichbar heterogenes Bild bietet die Unfallversicherung. Hier 

gibt es neun gewerbliche Berufsgenossenschaften, 16 Unfallkassen der 

öffentlichen Hand, drei Gemeindeunfallversicherungsverbände, vier 

Feuerwehr-Unfallkassen sowie die Unfallversicherung Bund und Bahn. 

Grundsätzlich unterscheiden sich die Beitragssätze zwischen den jewei-

ligen Unfallversicherungen aufgrund der unterschiedlich hohen Finanz-

bedarfs und nach Gefahrenklassen, denen ein Unternehmen zugeordnet 

ist43. Zudem kann von den einzelnen Versicherungen prinzipiell ein Min-

destbeitrag erhoben werden (§ 161 SGB VII). Des weiteren können von 

den gewerblichen Berufsgenossenschaften Zuschläge erhoben, Nach-

lässe gewährt und Prämien gewährt werden (§ 162 SGB VII). Auch ist 

darauf hinzuweisen, daß für versicherungspflichtige Küstenschiffer prin-

zipiell Beitragszuschüsse von den Bundesländern mit Küstenbezirken zu 

leisten sind (§ 163 SGB VII). 

Sofern die Arbeitsentgelte der Versicherten bis zur Höhe des Höchst-

jahresarbeitsverdienstes als Bezugsgröße herangezogen werden, ergibt 

sich der zu zahlende Beitrag gemäß der Formel: 

 

Beitrag =
Lohnsumme × Gefahrklasse × Beitragsfuß

1.000
 

 

Die Lohnsumme wird somit mit der Gefahrenklasse und dem Beitrags-

fuß gewichtet, d. h. je geringer die Gefahrklasse und je niedriger der Bei-

tragsfuß, desto geringer ist ceteris paribus der Beitragssatz. 

Wählt man in Analogie zur GRV für versicherungspflichtig Beschäftig-

te die Arbeitsentgelte als Grundlage zur Ermittlung des Beitragssatzes, 

dann berechnet sich die Höhe des Beitragssatzes wie folgt: 

 

Beitragssatz =
Beitrag

Lohnsumme
 

 

Ergänzend zum Beitragssatz existiert in der Regel ein Mindestbeitrag, 

der insbesondere für Kleinunternehmen relevant ist und erhoben wird, 

wenn der nach der obigen Formel errechnete Beitrag geringer ist als 

diese untere Grenze. Die jeweiligen Berufsgenossenschaften können 

den Mindestbeitrag selbst bestimmen, so daß er prinzipiell nicht iden-

tisch ist. Der Mindestbeitrag beträgt beispielsweise bei der Verwaltungs-

                                                 
43 Zu den aktuellen Gefahrenklassen und Gefahrtarifen siehe z. B. Berufsgenossenschaft 

Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) (2018), Berufsgenossenschaft Verkehrs-

wirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr) (2017), Berufsgenossenschaft 

Holz und Metall (BGHM) (2018), Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik 

Telekommunikation (BG Verkehr) (2016), Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) 

(2016), Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) (2017) oder Berufsgenos-

senschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr) (2017).  
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Berufsgenossenschaft ab 2017 jährlich 48,00 €44 und in der Berufsge-

nossenschaft der Bauwirtschaft 100,00 € pro Jahr45. 

 

 

Tarif 

 

Prinzipiell sind unterschiedliche Tarife – proportional, beschleunigt oder 

verzögert regressiv und progressiv – denkbar und auch die Kombination 

verschiedener Tarife in Abhängigkeit von der Höhe der Bemessungs-

grundlage – wie bei den versicherungspflichtigen Selbständigen46 – ist 

grundsätzlich umsetzbar. 

Die bei Auftraggeberabgaben derzeit existenten Tarife, d. h. die Ent-

wicklung des Beitragssatzes in Abhängigkeit von der Höhe der Bemes-

sungsgrundlage, sind grundsätzlich proportional ausgestaltet, wie in Ab-

bildung 5 exemplarisch für die Winterbeschäftigungsumlage dargestellt 

ist. 

 

Abbildung 5: Tarife der Winterbeschäftigungs-Umlage, Stand April 2019 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
 

Sofern ein Mindestbeitrag zu zahlen ist, wie beispielsweise in der Unfall-

versicherung, ist der Tarif unterhalb dieses Betrags verzögert regressiv, 

d. h. die relative Belastung steigt mit sinkender Bemessungsgrundlage 

                                                 
44 § 24 Abs. 7 Satzung. Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) (Verwaltungs-Berufsge-

nossenschaft (VBG) (2019)). 

45 § 26 Abs. 6 Satzung der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Berufsgenossenschaft 

der Bauwirtschaft (BG BAU) (2016)).  

46 Siehe Abbildung 2.  
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überproportional stark an. Dies ist in der Abbildung 6 schematisch dar-

gestellt. 

 

Abbildung 6: Schematische Darstellung eines proportionalen Tarifs mit 

Mindestbeitrag 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 
 

Eine Mindestbeitragsregelung führt prinzipiell zu einer höheren Belas-

tung des Auftraggebers, sofern die Bemessungsgrundlage die untere 

Bemessungsgrenze unterschreitet. Es kann davon ausgegangen wer-

den, daß von einer derartigen Regelung negative Effekte auf die Auf-

traggeber ausgehen, die nur ein geringes Auftragsvolumen aufweisen. 

Es könnte somit sein, daß Kleinaufträge aus Sicht des Auftraggebers 

eher vermieden werden, sofern es nicht zu einer Überwälzung der Bei-

tragszahlung kommt. 

 

 

Dynamisierung 

 

Aufgrund der wirtschaftlichen Dynamik besteht die Notwendigkeit, mit 

Beitragssatzanpassungen auf geänderte Situationen reagieren zu kön-

nen. Dabei ergibt sich in den umlagefinanzierten Systemen prinzipiell 

dieselbe Anforderung: die zu zahlenden Leistungen sind zu decken. So-

fern die Summe der zu zahlenden Transfers sowie die Höhe der Be-

messungsgrundlage bekannt sind47, kann der Beitragssatz bestimmt 

werden. Eine automatische Anpassung wie in der GRV wäre dabei prin-

zipiell möglich, existiert in den aufgeführten Sicherungssystemen aber 

                                                 
47 Da die Anpassung dazu dient, die zukünftigen Ausgaben zu decken, wird die Höhe Aus-

gabensumme und der Bemessungsgrundlagen geschätzt.  
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nicht. Vielmehr wird die Änderung der Beitragssätze diskretionär durch-

geführt. 

Der Abbildung 7 ist zu entnehmen, daß der Beitragssatz der Winter-

beschäftigungs-Umlage im Zeitablauf relativ konstant war. Seit 2006 

kam es zu drei diskretionären Änderungen, zwei im Dachdeckerhand-

werk und eine Erhöhung im Garten- und Landschaftsbau.48 

 

Abbildung 7: Entwicklung der Beitragssätze zur Winterbeschäftigungs-

Umlage, 2006 bis 2018 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von § 3 Abs. 1 WinterbeschV 

sowie Erste, Zweite und Vierte Verordnung zur Änderung der Winterbe-

schäftigungs-Verordnung. 
 

Zwar überweisen die Arbeitgeber den vollständigen Beitrag zur Winter-

beschäftigungs-Umlage, der Beitrag wird jedoch z. T. von Arbeitgebern 

und Arbeitnehmern anteilig aufgebracht. Wie der Tabelle 4 entnommen 

werden kann, sind die jeweiligen Beitragssätze allerdings je Gewerbe 

unterschiedlich und unterlagen im Zeitablauf Veränderungen. 
  

                                                 
48 Die Zeitreihe beginnt 2006, da zum 24. April 2006 das Gesetz zur Förderung ganzjähriger 

Beschäftigung eingeführt wurde (Gesetz zur Förderung ganzjähriger Beschäftigung, Bun-

desgesetzblatt Teil I Nr. 19, S. 926–934). 
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Tabelle 4: Entwicklung der Beitragssätze für Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer zur Winterbeschäftigungs-Umlage, 2006 bis 2019 

 

Jahr Baugewerbe Dachdeckerhandwerk Garten- und Landschaftsbau Gerüstbauerhandwerk 

 

Arbeitgeber Arbeitnehmer Arbeitgeber Arbeitnehmer Arbeitgeber Arbeitnehmer Arbeitgeber Arbeitnehmer 

2006 1,2 0,8 1,0 0,0 1,00 0,0 1,0 0,0 

2007 1,2 0,8 1,7 0,8 1,00 0,0 1,0 0,0 

2008 1,2 0,8 1,7 0,8 1,05 0,8 1,0 0,0 

2009 1,2 0,8 1,7 0,8 1,05 0,8 1,0 0,0 

2010 1,2 0,8 1,7 0,8 1,05 0,8 1,0 0,0 

2011 1,2 0,8 1,7 0,8 1,05 0,8 1,0 0,0 

2012 1,2 0,8 1,7 0,8 1,05 0,8 1,0 0,0 

2013 1,2 0,8 1,2 0,8 1,05 0,8 1,0 0,0 

2014 1,2 0,8 1,2 0,8 1,05 0,8 1,0 0,0 

2015 1,2 0,8 1,2 0,8 1,05 0,8 1,0 0,0 

2016 1,2 0,8 1,2 0,8 1,05 0,8 1,0 0,0 

2017 1,2 0,8 1,2 0,8 1,05 0,8 1,0 0,0 

2018 1,2 0,8 1,2 0,8 1,05 0,8 1,0 0,0 

2019 1,2 0,8 1,2 0,8 1,05 0,8 1,0 0,0 

 

Quelle: § 3 Abs. 1 WinterbeschV sowie Erste, Zweite und Vierte Verord-

nung zur Änderung der Winterbeschäftigungs-Verordnung. 
 

Während die Beitragssätze zur Winterbeschäftigungs-Umlage im Zeitab-

lauf eine relativ hohe Konstanz aufweisen, gilt dies beispielsweise für die 

Insolvenzgeldumlage nicht, wie der Abbildung 8 zu entnehmen ist. 
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Abbildung 8: Entwicklung des Beitragssatzes der Insolvenzgeldumlage, 

2009 bis 2019 

 
Anmerkung: Die Insolvenzgeldumlage wurde 2009 durch das Unfallver-

sicherungsmodernisierungsgesetz eingeführt (Deutscher Bundestag 

(2008)). 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Deutscher Bundestag 

(2008), Deutscher Bundestag (2009a), Deutscher Bundestag (2009b), 

Deutscher Bundestag (2010), Deutscher Bundestag (2011), Deutscher 

Bundestag (2012), S. 2448, Deutscher Bundestag (2015), Deutscher 

Bundestag (2016), Deutscher Bundestag (2017), Deutscher Bundestag 

(2018b). 

 

 

Periodizität 

 

Wie bei der Überweisung durch den Selbständigen, so stellt sich auch 

bei der unmittelbaren Zahlung durch den Auftraggeber die Frage nach 

der zeitlichen Abfolge. 

So werden beispielsweise bei der Winterbeschäftigungs-Umlage und 

beim Insolvenzgeld die Mittel durch eine monatliche Zahlung aufge-

bracht (§ 335 SGB III bzw. § 358 Abs. 1 SGB III). Je nach Wahl der Be-

messungsgrundlage könnte somit von der monatlichen Periodizität, auch 

aus Gründen der Praktikabilität, abgewichen werden und beispielsweise 

eine vierteljährliche, wie bei der Umsatzsteuervoranmeldung (§ 18 

Abs. 2 UStG), oder auch eine jährliche Periodizität festgelegt werden, 
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sofern beispielsweise als Bemessungsgrundlage die Summe der insge-

samt beauftragten und entgoltenen Leistungen pro Jahr gewählt wird49. 

 

 

Selbständige und Auftraggeber führen 
getrennt ihren Beitragsanteil direkt an die 
Sozialversicherungsinstitution ab 
 

Die dritte Version der Beitragszahlung im Rahmen einer Auftraggeber-

beteiligung ist die Aufteilung der Zahlung der Beitragslast auf Solo-

Selbständige und Auftraggeber. In diesem Fall setzt die Beitragserhe-

bung einerseits an der Einkommensentstehung aus Sicht des Solo-

Selbständigen an – Fall C1 und D1 in Abbildung 1 – und aus Sicht des 

Auftraggebers an der Einkommensverwendung an – Fall C2 und D2 in 

Abbildung 1. Eine derartige Ausgestaltung ermöglicht es grundsätzlich, 

für selbständig Erwerbstätige und Auftraggeber die Maßnahmen zur 

Aufbringung der Mittel voneinander unabhängig zu gestalten und unter-

schiedliche Bemessungsgrundlagen, Beitragssätze, Tarife, Anpas-

sungsverfahren und Periodisierungen zu wählen. 

Auch für eine getrennte Beitragszahlung ist zu definieren, wer als 

Auftraggeber gelten soll. So ist beispielsweise hinsichtlich der Festle-

gung des Auftraggeberbegriffs bei der KSV auf die prinzipielle Positivde-

finition in § 24 KSVG zu verweisen. Allerdings ergeben sich in der Praxis 

Abgrenzungsprobleme, wie auch bei der Definition dessen, wer als selb-

ständig Erwerbstätiger versicherungspflichtig in der KSV ist50. Formulie-

rungen wie die, daß der „[…] Zweck überwiegend darauf ausgerichtet 

ist, künstlerische oder publizistische Werke oder Leistungen öffentlich 

aufzuführen oder darzubieten; […]“ (§ 24 Abs. 1 Nr. 2 KSVG) oder daß 

„[…] nur gelegentlich Aufträge an selbständige Künstler oder Publizisten 

[…]“ erteilt werden (§ 24 Abs. 2 KSVG), lassen Interpretationsspielraum. 

Derzeit existieren in der GRV für den Fall der Versicherungspflicht 

zwei verschiedene Ansätze, die im Mittelpunkt der folgenden Erörte-

rungen stehen: zum einen die Absicherung der Hausgewerbetreibenden 

und zum anderen die der Künstler und Publizisten (Tabelle 2). Bei den 

Hausgewerbetreibenden erfolgt prinzipiell eine hälftige Beitragszahlung 

durch den Selbständigen und durch den Auftraggeber (§ 169 Nr. 3 

                                                 
49 Der Mindestbeitrag in der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) in Höhe von 48 Euro 

wird demgegenüber als Jahresbeitrag erhoben (§ 24 Abs. 2 Satzung. Verwaltungs-Berufs-

genossenschaft (VBG)). 

50 Die Künstlersozialkasse veröffentlicht einen Katalog von Tätigkeiten, die der Versiche-

rungspflicht in der KSV unterliegen (Künstlersozialkasse (2018)). Dieser Katalog enthält 

allerdings keine abschließende Auflistung.  
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SGB VI)51. Demgegenüber wird das Beitragsaufkommen zur KSV zu 50 

vH von den Künstlern und Publizisten und zu 30 vH von den Auftragge-

bern aufgebracht sowie zu 20 vH aus allgemeinen Steuermitteln durch 

einen Bundeszuschuß. 

 

 

Bemessungsgrundlage 

 

Die Bemessungsgrundlage für die Auftraggeber von selbständigen 

Hausgewerbetreibenden ist analog zu der für abhängig Beschäftigte 

konzipiert. Bei den Hausgewerbetreibenden wird als Bemessungsgrund-

lage für die Solo-Selbständigen und die Auftraggeber gleichermaßen auf 

das Arbeitseinkommen verwiesen (§ 165 Abs. 1 Nr. 4 SGB VI). 

Die Regelung in der KSV ist demgegenüber ein Beispiel dafür, daß 

die Bemessungsgrundlage für die Solo-Selbständigen und die Auftrag-

geber nicht übereinstimmend sein muss. Bei der KSV wird als Bemes-

sungsgrundlage im Prinzip die Summe der „[…] Entgelte für künstleri-

sche oder publizistische Werke oder Leistungen, die ein nach § 24 

Abs. 1 oder 2 zur Abgabe Verpflichteter im Rahmen der dort aufgeführ-

ten Tätigkeiten im Laufe eines Kalenderjahres an selbständige Künstler 

oder Publizisten zahlt […]“ verwendet (§ 25 Abs. 1 KSVG)52. Das Entgelt 

umfaßt dabei nicht nur das Honorar des Künstlers oder Publizisten, son-

dern auch die Aufwendungen und Nebenleistungen wie Ausgaben für 

Material- und Personalkosten, Werkzeichnungen und Fracht- sowie Te-

lephonkosten53. Sie ist damit breiter gefaßt als die Bemessungsgrundla-

ge für die Künstler oder Publizisten. Sofern die Jahressumme des ge-

zahlten Entgelts 450 € nicht übersteigt, ist keine Sozialabgabe zu leisten 

(§ 24 Abs. 3 KSVG). 

Dabei ist es unerheblich, ob die Solo-Selbständigen nach dem KSVG 

versicherungspflichtig sind oder nicht (§ 25 Abs. 1 KSVG). Würde zwi-

schen versicherungspflichtig und versicherungsfrei unterschieden, be-

stünden für Auftraggeber durch die zusätzlich zu zahlenden Beiträge 

negative Anreize im Hinblick auf die Auftragsvergabe an sozialversiche-

rungspflichtig Selbständige. Somit würde eine Unterscheidung nach ei-

ner Versicherungspflicht zu einer Wettbewerbsverzerrung zu Ungunsten 

der versicherungspflichtigen Solo-Selbständigen beitragen. Ferner müß-

te der Auftraggeber – da er der Abgabepflicht unterliegt – prüfen, ob ei-

                                                 
51 Gemäß § 28m Abs. 2 SGB IV können Hausgewerbetreibende den Beitrag in voller Höhe 

zahlen, „[…] falls der Arbeitgeber seiner Verpflichtung nach § 28e bis zum Fälligkeitstage 

nicht nachkommt, […]“. Allerdings besteht ein Anspruch an den Arbeitgeber auf den ent-

sprechenden Anteil (§ 28m Abs. 4 SGB IV).  

52 Siehe ausführlich Künstlersozialkasse (2016). 

53 Künstlersozialkasse (2016).  
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ne Versicherungspflicht vorliegt, was wiederum mit einem zusätzlichen 

Verwaltungsaufwand und damit Kosten einhergeht. 

In der KSV ergibt sich für die Bestimmung der Bemessungsgrundlage 

des weiteren das Problem der Definition dessen, was als ein künstleri-

sches oder publizistisches Werk angesehen wird. Im vorliegenden Fall 

der Auftraggeberbeteiligung ist dies allerdings im Prinzip unerheblich, da 

die Zahlungsverpflichtung nicht von der Art und Weise des Auftrags ab-

hängt. 

Auch bei getrennter Beitragszahlung stellt sich die Frage nach Gren-

zen für die Beitragsbemessung bei den Auftraggebern. So würde mit der 

Festlegung einer unteren Grenze erst ab einer bestimmten Auftrags-

summe eine Beitragszahlung eingefordert und damit ggf. der Verwal-

tungs- und Prüfaufwand geringer gehalten sowie Auftraggeber mit klei-

nen Auftragsvolumina nicht mit der Abgabe belastet. Eine derartige Re-

gelung gibt es beispielsweise bei der KSV: Bei einer Jahressumme von 

450 € oder weniger sind vom Auftraggeber keine Beiträge zur KSK zu 

zahlen (§ 24 Abs. 3 KSVG). 

 

 

Beitragssatz 

 

Bei den Hausgewerbetreibenden wird der Beitragssatz zur GRV der Bei-

tragszahlung zugrunde gelegt. Dies bedeutet, daß im Jahr 2019 vom 

Hausgewerbetreibenden und vom Auftraggeber jeweils 9,3 vH der Be-

messungsgrundlage als Beitrag an die GRV zu zahlen sind. Sollte der 

Auftraggeber seine Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen, können 

Hausgewerbetreibende den Beitrag in voller Höhe zahlen (§ 28m Abs. 2 

SGB IV). Es besteht dann ein Anspruch gegenüber dem Auftraggeber 

auf den entsprechenden Anteil (§ 28m Abs. 4 SGB I 

Bei der KSV ist der Ausgangspunkt für die Ermittlung des Beitrags-

satzes für die Auftraggeber die Höhe des Bedarfs der Künstlersozialkas-

se für das folgende Jahr (§ 26 Abs. 1 KSVG). Der Bedarf wird vor allem 

auf der Grundlage den finanziellen Verpflichtungen gegenüber der GRV, 

der GKV und der SPV geschätzt (§ 26 Abs. 2 und 4 KSVG). Dabei sind 

Fehl- oder auch Überschüsse aus dem vorvergangenen Kalenderjahr zu 

berücksichtigen. Darüber hinaus existiert in der Künstlersozialkasse zur 

Absicherung von Einnahme- und Ausgabeschwankungen eine Rückla-

ge, das sogenannte Liquiditätssoll (§ 44 Abs. 1 KSVG), das vergleichbar 

zur Schwankungsreserve bzw. Nachhaltigkeitsrücklage54 in der GRV ist. 

                                                 
54 Mit Artikel 1 Nr. 24 des Gesetzes zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungsgrundla-

gen der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Nachhaltigkeitsgesetz) wurde 2005 das 

Wort Schwankungsreserve durch das Wort Nachhaltigkeitsrücklage ersetzt (Gesetz zur 
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Sofern das Liquiditätssoll nicht die notwenige Höhe aufweist, sind min-

destens 1 vH der Einnahmen dem Liquiditätssoll zuzuführen (§ 44 

Abs. 2 KSVG). 

Mit der Beitragszahlung durch die Auftraggeber sollen 30 vH der ins-

gesamt aufzubringenden Mittel für die KSV abgedeckt werden (Umlage-

soll). Für das Jahr 2019 ergibt sich damit ein Wert für den Beitragssatz 

von 4,2 vH. Die Aufbringung der Gesamteinnahmen wird des weiteren 

zu 50 vH durch die Beitragszahlungen der Versicherten und zu 20 vH 

über einen Bundeszuschuß aus Steuermitteln finanziert. In Abbildung 9 

ist diese Aufteilung der Mittelaufbringung schematisch dargestellt. 

 

Abbildung 9: Aufbringung der Mittel zur Deckung des finanziellen 

Bedarfs der Künstlersozialversicherung (Beitragssätze für das Jahr 

2019) 

 
Bedarf der KSK für ein Ka-

lenderjahr 

Prozentsätze 

(Bedarf = 100) 

Aufbringung der Mittel 

     

 

 

 

18,6 vH der voraussichtlichen 

Jahresarbeitseinkommen aus 

künstlerischer und publizisti-

scher Tätigkeit, sofern dieses 

3.900 € nicht übersteigt (§ 3 

Abs. 1 KSVG) 

  

20 vH 

 

  

Bundeszuschuß (§ 34 KSVG) 

 

  

30 vH 

 4,2 vH der Entgelte für künstlerische o-

der publizistische Werke oder Leistungen 

(§ 26 Abs. 1 KSVG) 

 

  

 

50 vH 

 9,3 vH der voraussichtlichen Jahresar-

beitseinkommen aus künstlerischer und 

publizistischer Tätigkeit, sofern dieses 

3.900 € nicht übersteigt (§ 3 Abs. 1 

KSVG) 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
 

Das erforderliche Gesamtvolumen zur Deckung des Bedarfs der KSK 

bestimmt sich zwar aus dem voraussichtlichen Jahresarbeitseinkom-

men, 30 vH dieses Bedarfs, das sogenannte Umlagesoll, werden aber 

von den Auftraggebern auf Basis einer anderen Bemessungsgrundlage 

aufgebracht. Dies erklärt u a. auch, daß der Prozentsatz nicht mit dem 

der Künstler und Publizisten übereinstimmt, sondern mit 4,2 vH deutlich 

geringer ist. 

                                                               
Sicherung der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversiche-

rung (RV-Nachhaltigkeitsgesetz), Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 38, S. 1791–1805, S. 1795) 
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Sofern das aufzubringende Gesamtvolumen und dessen prozentuale 

Aufteilung bekannt ist, kann der Beitrag der Solo-Selbständigen und der 

der Auftraggeber unabhängig voneinander ermittelt werden. Es können 

somit unterschiedliche Bemessungsgrundlagen verwendet werden oder 

auch die Zahlung der Auftraggeber unabhängig von einer Versiche-

rungspflicht des Solo-Selbständigen sein, was ggf. zu abweichenden 

Beitragssätzen führt. 

 

 

Tarif 

 

Prinzipiell ist der Tarif der Auftraggeber zur jeweiligen Bemessungs-

grundlage proportional ausgestaltet. In der Absicherung der Hausge-

werbetreibenden ist der Tarif im Prinzip identisch zu dem der allgemei-

nen GRV für Unternehmen mit sozialversicherungspflichtig abhängig 

Beschäftigten und beträgt 9,3 vH für Arbeitseinkommen bis zur Bei-

tragsbemessungsgrenze. Entgelte oberhalb dieser Grenze sind beitrags-

frei und werden nicht zur Abgabenermittlung herangezogen. Des weite-

ren existiert für die Hausgewerbetreibenden eine untere Grenze, sodaß 

geringe Arbeitseinkommen ebenfalls nicht zur Ermittlung des zu zahlen-

den Beitrags verwendet werden. Im Gegensatz zum Übergangsbereich55 

bei abhängiger sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung besteht ei-

ne vergleichbare Regelung für Solo-Selbständige nicht. 

Für die Auftraggeber in der KSV besteht allerdings eine untere Gren-

ze analog zu der unteren Grenze bei den Künstlern und Publizisten, die 

3.900 € pro Jahr beträgt (§ 3 Abs. 1 KSVG). Diese ist mit 450 € pro Jahr 

allerdings erheblich geringer. Der derzeit gültige Tarifverlauf ist in der 

Abbildung 10 dargestellt. 

 
  

                                                 
55 Gesetz über Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung (RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz), Bundesgesetzblatt 

Teil I Nr. 40, S. 2016–2022, S. 2017; ehemals Gleitzone (§ 70 SGB VI).  
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Abbildung 10: Tarif für die Auftraggeber in der 

Künstlersozialversicherung 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

 

Dynamisierung 

 

Da der Beitragssatz für die Auftraggeber von Hausgewerbetreibende 

dem hälftigen Beitragssatz für sozialversicherungsabhängig Beschäftigte 

entspricht, ist die Anpassung identisch zu der des Arbeitgeberbeitrags. 

Zur Verdeutlichung ist die Entwicklung seit 2000 in Abbildung 11 wider-

gegeben. 
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Abbildung 11: Veränderung des Auftraggeberbeitrags für 

Hausgewerbetreibende, 2000 bis 2019 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Deutsche Rentenversi-
cherung Bund (2018c), S. 262. 
 

In der KSV richtet sich die Belastung der Auftraggeber nicht nach der 

Höhe der Beitragsbelastung der Versicherten, sondern nach dem im 

Umlageverfahren aufzubringenden Gesamtvolumen und wird auf Basis 

der gezahlten Entgelte festgelegt (§ 25 KSVG). In der Abbildung 12 ist 

die Höhe der Künstlersozialabgabe (durchgezogene Linie) sowie die des 

hälftigen Beitragssatzes der GRV (gestrichelte Linie) seit 2000 aufge-

führt. Es zeigt sich, daß die Abgaben der Auftraggeber sich nicht spie-

gelbildlich zu den Beitragssätzen der Künstler und Publizisten entwickelt 

haben und zudem bezogen auf der Bemessungsgrundlage „gezahlte 

Entgelte“ geringer ist. 
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Abbildung 12: Vomhundertsatz der Künstlersozialabgabe sowie der 

hälftige Beitragssatz zur GRV, 2000 bis 2019 

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Künstlersozialkasse (2018). 

 

Die geringere Belastung der Auftraggeber ist allerdings auch auf den 

Bundeszuschuß in Höhe von 20 vH zurückzuführen, der ausschließlich 

die Beitragslast der Auftraggeber reduziert. Würde diese aus allgemei-

nen Steuermitteln finanzierte Beitragsentlastung nicht erfolgen, ergäben 

sich zwangsläufig höhere Beitragssätze für die Auftraggeber, sofern die 

fehlenden Mittel durch die Auftraggeber ausgeglichen werden sollten. Al-

lerdings lägen die Beitragssätze immer noch unterhalb der für die Künst-

ler und Publizisten geltenden, wie die Abbildung 13 aufzeigt. 
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Abbildung 13: Vomhundertsatz der Künstlersozialabgabe ohne 

Bundeszuschuß sowie der hälftige Beitragssatz zur GRV, 2000 bis 2019 

 

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Künstlersozialkasse (2018) 

sowie eigene Berechnungen. 

 

 

Kontrolle und Sanktionen 
 

Abgesehen von der konkreten Ausgestaltung der Auftraggeberabgabe 

besagt die sozialrechtliche Festlegung der Finanzierungsmodalitäten 

nicht, daß der Beitragsschuldner seiner Verpflichtung auch nachkommt. 

So ist davon auszugehen, daß es zu Abgabenwiderständen kommt, u. a. 

weil das Beitragssubjekt die finanzielle Belastung aufgrund mangelnder 

Zahlungsfähigkeit nicht tragen kann. So ist bekannt, daß bei den Solo-

Selbständigen eine vergleichsweise hohe Anzahl an Personen über ge-

ringe Erwerbseinkommen verfügen56. Des weiteren mögen Informations-

defizite ursächlich dafür sein, daß ein beitragspflichtiger Solo-Selbstän-

diger oder ein Auftraggeber keine Beiträge an die GRV entrichtet57. 

Unabhängig von der jeweiligen Ursache der fehlenden Beitragsent-

richtung ist es daher relevant – soll die Versicherungspflicht und Auf-

traggeberbeteiligung tatsächlich zu einer besseren Altersvorsorge von 

Solo-Selbständigen beitragen –, daß die ordnungsgemäße Beitragsab-

führung überprüft wird. Der Prüfdienst der Deutschen Rentenversiche-

rung Bund hat beispielsweise für das Jahr 2017 Nachforderungen in 

                                                 
56 Siehe beispielsweise Fachinger/Frankus (2017), Brenke/Beznoska (2016), S. 38 ff., 

Fachinger (2016a), Fachinger (2016b), Bögenhold/Fachinger (2013), Brenke (2013). 

57 Fachinger (2017b).  
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Höhe von insgesamt 636 Mio. € in Rechnung gestellt58. Seit 2010 haben 

sich damit die jährlichen Nachforderungen um 71,6 vH erhöht59. Bezüg-

lich der Künstlersozialabgabe belief sich der Betrag an Nachforderungen 

im Jahr 2017 auf 14,6 Mio. €60. 

Die Überprüfung der Beitragszahlungen bei den Solo-Selbständigen, 

sofern sie einmal erfaßt sind, stellt prinzipiell kein grundlegendes Prob-

lem dar. Dieses bezieht sich eher auf die angegebenen Einkommen. So-

fern den selbständig Erwerbstätigen allerdings die Funktionsweise der 

GRV bekannt ist, insbesondere daß die Leistungen von der als Bemes-

sungsgrundlage angegebenen Einkommenshöhe abhängig sind, also 

mit den Beitragszahlungen Ansprüche auf einkommensbezogene Leis-

tungen erworben werden, dürfte der Abgabenwiderstand im Vergleich zu 

einer nach dem Nonaffektationsprinzip gestalteten Finanzierung gerin-

ger sein61. 

Eine Prüfung der Zahlung und das Stellen von Nachforderungen dürf-

te allerdings die Zahlungsbereitschaft nur bedingt beeinflussen. Eine 

adäquate Beitragszahlung würde u. a. dadurch unterstützt, daß die mit 

der Nichtzahlung einhergehenden Kosten höher sind als der durch die 

Einbehaltung der Zahlungen entstehende Gewinn. Es wäre somit über 

geeignete Sanktionen nachzudenken. Als Beispiel für derartige Sanktio-

nen sei auf die gemäß § 24 Abs. 1 SGB IV mit der fehlenden Beitrags-

zahlung einhergehenden Säumniszahlungen verwiesen. So ist eine 

Säumnisgebühr des ausstehenden Betrags in Höhe von 1 vH pro ange-

fangenem Monat zu zahlen. Erfolgt die Nachzahlung nicht umgehend, 

sondern zieht sich über mehrere Monate hin, so überschreiten die 

Säumnisgebühren ggf. weit die üblichen Marktzinsen. 

Insbesondere für solo-selbständig Erwerbstätige mit geringen und 

zudem unregelmäßigen Einkommen kann dies eine zusätzliche starke 

materielle Belastung darstellen. Dadurch, daß nicht gezahlte Beiträge 

nachgezahlt werden müssen und Säumnisgebühren anfallen, kann sich 

die prekäre materielle Situation verschärfen, und es besteht die Gefahr 

eines circulus vitiosus. In der Vergangenheit betraf dies die Absicherung 

des Krankheitsrisikos. So stiegen beispielsweise für freiwillig in der GKV 

Versicherte, zu denen auch selbständig Erwerbstätige gehören, die Ge-

samtrückstände von Januar 2011 – der erstmaligen Erfassung – bis Ja-

nuar 2019 von rund 0,742 Mrd. € auf etwa 8,549 Mrd. €62. 

                                                 
58 Deutsche Rentenversicherung Bund (2018a), S. 52.  

59 2010 beliefen sich die Nachforderungen auf 370,7 Mio. Euro; Deutsche Renten-

versicherung Bund (2011), S. 48. 

60 Deutsche Rentenversicherung Bund (2018a), S. 53. 

61 Siehe u. a. Mackscheidt (1985). 

62 Bundesregierung (2014), S. 8, und Bundesversicherungsamt (2019). 
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Nach den bisherigen Erfahrungen stellt allerdings schon die adäquate 

Erfassung solo-selbständig Erwerbstätiger ein Problem dar, wie die Si-

tuation für die derzeit versicherungspflichtigen Solo-Selbständigen 

zeigt63. 

                                                 
63 Fachinger (2017b).  
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Alternative Möglichkeiten der 
Entlastung 
 

Der Auftraggeberbeitrag soll prinzipiell zu einer finanziellen Entlastung 

der Solo-Selbständigen beitragen, sofern eine Versicherungspflicht in 

der GRV eingeführt wird. Nun gehen mit einer Beitragsbelastung Anpas-

sungsprozesse einher64. Es kann bei den Belasteten zur Beitragsver-

meidung u. a. durch Substitution, zur Überwälzung des Beitrags und zur 

Anpassung an die Belastung durch Beitragseinholung kommen. 

Welche der genannten Effekte auftreten, ist a priori nicht bekannt und 

hängt u. a. von der Marktmacht der Solo-Selbständigen bzw. der Prei-

selastizität der Nachfrage ab. Diese ist sehr unterschiedlich ausgeprägt 

und kann von einem Selbständigen mit besonderen Alleinstellungs-

merkmalen hinsichtlich einer Auftragserfüllung, d. h. er verfügt über eine 

monopolistische Marktstellung,65 bis hin zu einer selbständigen Tätigkeit 

reichen, zu deren Ausübung es beispielsweise keiner besonderen Quali-

fikation bedarf und zahlreiche Wettbewerber um einen Auftrag konkurrie-

ren. Im letztgenannten Fall wären die Selbständigen potentiell Preis-

nehmer, so daß die zusätzliche Beitragsbelastung nicht bei der Preisbil-

dung berücksichtigt werden kann und die Gefahr des Auftretens einer 

ruinösen Konkurrenz besteht66. Sofern de jure ein Auftraggeberbeitrag 

erhoben wird, ist in Abhängigkeit von der Marktkonstellation bei hoher 

Preiselastizität zu vermuten, daß von den Auftraggebern eine Rückwäl-

zung der Beitragslast auf die Solo-Selbständigen erfolgt und diese im 

Endeffekt die vollständige Beitragslast tragen müssen. 

Nun soll die Auftraggeberbeteiligung auch zur Entlastung von Solo-

Selbständigen insbesondere bei niedrigen Einkommen dienen. Es kann 

aber davon ausgegangen werden, daß insbesondere in den niedrigen 

Einkommensbereichen die Verhandlungsposition der Solo-Selbständi-

gen im Rahmen einer Auftragsakquise eher schlecht ist und daher für 

die Solo-Selbständigen bei der Preisgestaltung keine Möglichkeit der 

Berücksichtigung der Beitragsbelastung – in Form einer Rück- oder 

Vorwälzung – besteht. Sofern nicht die Möglichkeit einer Beitragsver-

meidung oder -überwälzung auf den Auftraggeber genutzt werden kann, 

führt die Einführung einer Versicherungspflicht zu einer zusätzlichen fi-

                                                 
64 Zimmermann et al. (2017), S. 122 ff. 

65 Die Nachfrage wäre in einem solchen Fall preisunelastisch.  

66 Siehe zur Problematik einer ruinösen Konkurrenz ausführlich z. B. Fritsch (2018), Soltwe-

del et al. (1986), S. 9 ff. Mit der Situation im Taxigewerbe hat sich die Monopolkommission 

ausführlich auseinander gesetzt Monopolkommission (2014), S. 114 ff., Monopolkommis-

sion (2016), S. 382 ff., Monopolkommission (2018), S. 70, Haucap et al. (2017). 
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nanziellen Belastung und damit ceteris paribus zu einer Reduzierung 

des verfügbaren Einkommens. 

Eine Auftraggeberbeteiligung führt allerdings nicht notwendigerweise 

zu einer Überwälzung der Beitragslast auf den Solo-Selbständigen. Eine 

unmittelbare Rückwälzung der Beitragslast der Auftraggeber wäre dann 

nicht gegeben, wenn keine direkte Verbindung zwischen der Beitrags-

zahlung des Auftraggebers und der des Solo-Selbständigen vorliegen 

würde. Hier würde die Zahlung des Beitrags losgelöst vom jeweiligen 

spezifischen Auftrag erfolgen, wie dies beispielsweise in der KSV, aber 

auch in den arbeitsmarktorientierten Absicherungen wie der Umlage 

beim Insolvenzgeld, der Winterbeschäftigungs-Umlage, den Umlagen 

U1 und U2 aber auch der Unfallversicherung gegeben ist. Sofern eine 

derartige Umlage auch für Solo-Selbständige eingeführt wird, ist davon 

auszugehen, daß die Auftraggeber versuchen werden, die Belastung zu 

vermeiden. In welcher Form die Reaktion der Auftraggeber erfolgt, ist al-

lerdings ungewiß und dürfte von der spezifischen Marktsituation abhän-

gen. Es könnten Substitutionseffekte auftreten, Überwälzungen stattfin-

den und/oder auch eine Einholung erfolgen. 

Es stellt sich damit die Frage, welche zu einer Auftraggeberbeteili-

gung alternativen Möglichkeiten für eine Beitragsentlastung existieren. 

Anzusetzen wäre hierbei an der vollständigen oder teilweisen Beitrags-

zahlung durch den Solo-Selbständigen. Dabei könnte einerseits unmit-

telbar an der Beitragszahlung angeknüpft, andererseits mittelbar zu ei-

ner Entlastung beigetragen werden, dadurch daß beispielsweise ein Teil 

der Beitragszahlung aus Steuermitteln z. B. in Form eines gesonderten 

Bundeszuschusses an die GRV erfolgt67. In der Literatur wird hier auf die 

Finanzierung in der KSV verwiesen. Es ist allerdings zu konstatieren, 

daß bei der KSV von der paritätischen Beitragszahlung zugunsten der 

Auftraggeber abgewichen wird – während die Künstler und Publizisten 

den hälftigen Beitragssatz zahlen, werden die Auftraggeber in Höhe von 

vierzig Prozent des verbleibenden Beitragsaufkommens durch den Bun-

deszuschuß entlastet. Sie finanzieren nicht fünfzig Prozent wie die 

Künstler und Publizisten, sondern dreißig Prozent der Gesamtausgaben 

und damit sechzig Prozent des restlichen Aufkommens. 

 

  

                                                 
67 Siehe auch Betzelt (2004), S. 72 ff. 
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Zuschüsse aus Steuermitteln – das Beispiel 
Österreich 
 

Als Beispiel für eine gesetzliche Verankerung und Praktizierung von Zu-

schüssen aus Steuermitteln zu den Beiträgen aller Selbstständigen wird 

im folgenden die Regelung in Österreich kurz dargestellt und diskutiert. 

In Österreich besteht prinzipiell eine Versicherungspflicht für alle selb-

ständig Erwerbstätigen. Dabei wird zwischen drei Gruppen unterschie-

den: den Gewerbetreibenden (§ 2 GSVG), bestimmten Gruppen von 

freiberuflich Selbständigen (§ 2 FSVG)68 und den in der Landwirtschaft 

Tätigen (§ 2 BSVG). Diese Ausdifferenzierung korrespondiert zu der 

Aufteilung in Deutschland, wo Teilgruppen der Freien Berufe in den be-

rufsständischen Versorgungswerken69 und Landwirte in der Landwirt-

schaftlichen Alterskasse abgesichert sind70. 

In Österreich zahlt der Solo-Selbständige den vollständigen Beitrag 

an die Sicherungsinstitution – ohne explizite Auftraggeberbeteiligung – 

und es erfolgt eine aus Steuermitteln finanzierte sogenannte „Partner-

leistung des Bundes“. Dies führt zu einer Entlastung der Beitragszahlen-

den. Darüber hinaus wird die Zahlung des Bundes damit begründet, daß 

die Erwerbsverläufe der Solo-Selbständigen in der Regel auch Phasen 

der abhängigen Beschäftigung aufweisen und eine Ausgleichzahlung 

zwischen den Versicherungsträgern nicht erfolgt, prinzipiell aber zu be-

rücksichtigen seien71. 

Prinzipiell existiert in Österreich ein einheitlicher Beitragssatz in Höhe 

von 22,8 vH. Dabei gilt für die gemäß FSVG abgesicherten Freiberufler 

ein Beitragssatz von 20 vH, der durch die Partnerleistung in Höhe von 

2,8 vH auf 22,8 vH ergänzt wird. Für die nach dem GSVG abgesicherten 

Selbständigen72 liegt der Beitragssatz bei 18,5 vH und die Partnerleis-

tung bei 4,3 vH. Aufgrund einer Mindest- sowie einer Höchstbeitrags-

grundlage ist der Tarif allerdings nicht über den gesamten Bereich der 

Bemessungsgrundlage proportional. 

                                                 
68 Versicherungspflichtig nach dem Freiberuflichen-Sozialversicherungsgesetz sind Mitglie-

der der Apothekerkammer, Patentanwaltskammer, der Architekten- und Ingenieurkonsul-

tentenkammer, der Ärztekammer und der Zahnärztekammer (§ 2 FSVG). 

69 Allerdings ist die Anzahl der Berufe in Deutschland deutlich breiter; siehe ausführlich Un-

ger (2016), S. 78 ff.  

70 Fachinger (2018a), S. 30.  

71 Zeitlberger (2006), S. 175, 653 der Beilagen XXII. GP – Regierungsvorlage – Materialien, 

XXII. Gesetzgebungsperiode Teil Nr. 653, , S. 18.  

72 Dies sind insbesondere die pflichtversicherten Mitglieder der Wirtschaftskammern (§ 2 

Abs. 1 Nr. 1 GSVG) und alle selbständig erwerbstätigen Personen, die aufgrund betriebli-

cher Tätigkeit Einkommen gemäß §§ 22 und 23 des Einkommensteuergesetzes erzielen 

und keiner Versicherungspflicht unterliegen, die Vorrang hätte (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 GSVG). 
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Im Jahr 2019 beträgt die Mindestbeitrag für die nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 

GSVG versicherungspflichtigen Selbständigen 446,81 € pro Monat73. Für 

die Kammermitglieder sowie die nach dem FSVG Versicherten liegt die 

untere Grenze bei monatlich 654,25 €. Die monatlichen Mindestbeiträge 

sind somit 82,66 € bzw. 121,04 € nach dem GSVG sowie 130,85 € nach 

dem FSVG. Die obere Bemessungsgrundlage liegt für alle nach dem 

GSVG und dem FSVG Versicherten bei 6.090,00 € pro Monat. Damit ist 

der monatliche Höchstbeitrag 1.126,65 €. Die sich daraus ergebenden 

Verläufe sind in der Abbildung 14 für die nach dem FSVG Versicherten 

(durchgezogene Linie), für die nach GSVG abgesicherten Kammermit-

glieder (gepunktete Linie) und für die Selbständigen, die nicht Mitglied in 

einer Kammer sind (gestrichelte Linie), eingetragen. 

 

Abbildung 14: Tarife für die nach GSVG und FSVG abgesicherten 

Selbständigen 

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Hauptverband der österreichi-

schen Sozialversicherungsträger (2018). 
 

In der Abbildung 14 zeigt sich der für einen proportionalen Tarif mit Min-

destbeitrag und oberer Beitragsbemessungsgrenze typische Verlauf. 

Durch den Mindestbeitrag steigt die prozentuale Belastung beim Unter-

schreiten dieser Grenze überproportional stark an. Damit reduziert sich 

einerseits der Anreiz, eine selbständige Tätigkeit auszuüben, mit der nur 

geringe zu versteuernde Einkommen erzielt werden, andererseits wird 

der Anreiz erhöht, durch die selbständige Erwerbstätigkeit ein Einkom-

men oberhalb der Mindestgrenze zu erzielen, da die prozentuale Belas-

                                                 
73 Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (2018).  
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tung oberhalb dieser Grenze bis zur Beitragsbemessungsgrenze iden-

tisch ist. 

Die Regelung in Österreich, durch den Partnerbeitrag eine Beitrags-

entlastung für Selbständige zu erreichen, reduziert somit generell das 

Belastungsniveau, führt aber nicht zu einer Entlastung von Selbständi-

gen mit vergleichsweise geringen Einkommen. Wollte man deren Bei-

tragsbelastung reduzieren, wie dies beispielsweise beim Übergangsbe-

reich für sozialversicherungspflichtig abhängig Beschäftigte oder bei 

Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze der Fall ist, müß-

ten somit spezifische Maßnahmen konzipiert werden. Dabei zielen der-

artige Maßnahmen prinzipiell direkt oder indirekt auf die Beitragsbelas-

tung der Solo-Selbständigen ab und weniger auf den Auftraggeberbei-

trag. 

Als direkte Maßnahmen können diejenigen subsumiert werden, die 

unmittelbar auf eine Modifizierung des Beitragstarifs ausgerichtet sind. 

Zu derartigen Maßnahmen gehört beispielsweise die Einrichtung eines 

Freibetrags, eines Beitragserlasses oder auch die Einführung eines 

Übergangsbereichs74. Prinzipiell ist allerdings zu diesen Verfahren an-

zumerken, daß sie ceteris paribus zu geringeren Einnahmen der GRV 

führen, die potentiell anderweitig ausgeglichen werden müßten. 

 

 

Übergangsbereich 
 

Grundsätzlich liegt das Problem bei der Finanzierung in der relativ ho-

hen Belastung insbesondere bei geringer Sparfähigkeit selbständig Er-

werbstätiger, d. h. in der Regel bei niedrigen Arbeitseinkommen. Für die 

abhängig Beschäftigten in Deutschland ist hier ein Vorgehen gewählt 

worden, das zu einer Reduzierung der Beitragslast bei beitragspflichti-

gen Arbeitseinkommen zwischen 450 € und 1.300 € führt75. Die Reduzie-

rung des betragspflichtigen Einkommens gilt ab dem 1. Juli 201976 und 

erfolgt gemäß der folgenden Formel77: 
 

                                                 
74 Siehe hierzu auch die Diskussion in Fachinger/Frankus (2004).  

75 Artikel 1 Nr. 3c des Zweites Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt; Zwei-

tes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, Bundesgesetzblatt Teil I 

Nr. 87, S. 4621–4636. 

76 Artikel 1 Nr. 9 des RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz; Gesetz über 

Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-

Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz), Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 40, 

S. 2016–2022. 

77 § 163 Abs. 1 Nr. 10 SGB VI. 
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𝐵𝐸 = 𝐹 ∙ 450 + ((
1.300

1.300 − 450
) − (

450

1.300 − 450
) ∙ 𝐹) ∙ (𝐴𝐸 − 450) 

 

BE = Beitragspflichtige Einnahmen 

AE = Arbeitseinkommen 

F = Faktor in Höhe von 0,7566 ab 1. Juli 2019; 

  berechnet wird der Faktor F nach der Formel: 

 

𝐹 =
30 vH

durchschnittlicher Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz
 

 

Ab dem 1. Juli 2019 beträgt der durchschnittliche Gesamtsozialversiche-

rungsbeitragssatz 39,65 vH. Er ergibt sich aus der Summe der zum 1. 

Juli 2019 geltenden Beitragssätze der allgemeinen Rentenversicherung 

in Höhe von 18,6 vH, der gesetzlichen Pflegeversicherung in Höhe von 

3,05 vH, der Arbeitslosenversicherung in Höhe von 2,5 vH sowie dem 

durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz der gesetzlichen Kranken-

versicherung in Höhe von 15,5 vH. 

Die belastungsreduzierende Wirkung dieser Formel ist in der Abbil-

dung 15 dargestellt. Dabei wurde von einem Beitragssatz der GRV in 

Höhe von 18,6 vH ausgegangen, den der selbständig Erwerbstätige in 

voller Höhe zahlen muß, und der der bisher geltenden Regelung für 

pflichtversicherte Selbständige gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2, 8 bzw. 9 

SGB VI in der Abbildung gegenübergestellt wurde. 
 

Abbildung 15: Relative Belastung des Arbeitseinkommens bei einer 

Beitragszahlung von 18,6 vH zur GRV und bei der Berücksichtigung des 

Übergangsbereichs gemäß § 163 SGB VI 

 

Quelle: Eigene Berechnung. 
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Wie die Abbildung verdeutlicht, wird die Einstiegsbelastung zu Beginn 

des Übergangsbereichs bei 450,01 € von 18,6 vH auf 14,07 vH bzw. in 

Absolutbeträgen von 83,70 € auf 63,33 € reduziert. Dennoch verbleibt 

die Sprungstelle bei 450 €. Damit sind zwar die Effekte auf die Arbeits-

anreizwirkungen reduziert, aber nicht behoben. Um die Grenzbelastung 

weiter zu verringern, könnte im Prinzip für 450,01 € ein „Eingangsbei-

trag“ von 0,01 vH gezahlt werden, der dann überproportional ansteigt 

und bei einem Einkommen von z. B. 1.300 € – wenn man denn diese 

Werte übernehmen möchte – die 18,6 vH erreicht78. 

Würde man die Regelung gemäß § 163 Abs. 1 Nr. 10 SGB VI auf die 

Selbständigen übertragen, käme es allerdings nach wie vor zu einer im 

Vergleich zu den abhängig Beschäftigten höheren Zahllast, da diese den 

gesamten und nicht den hälftigen Beitragssatz in Höhe von 18,6 vH zah-

len müssen. Würde nur der halbe Beitragssatz fällig, wie dies für die ers-

ten drei Kalenderjahre nach Aufnahme der selbständigen Tätigkeit gilt, 

so würde sich die Belastung deutlich reduzieren. 

 

 

Freibetrag 
 

Eine weitere Möglichkeit zur Senkung der Beitragsbelastung ist die Ein-

führung eines Freibetrages auf die Bemessungsgrundlage der Beitrags-

zahlung. Dabei wird das der Bemessung zugrunde liegende Einkommen 

um einen bestimmten Betrag reduziert. Sofern das Einkommen den 

Freibetrag übersteigt, sind entsprechend dem geltenden Beitragssatz 

Beiträge zu entrichten. Im hier diskutierten Zusammenhang sind insbe-

sondere zwei Entscheidungen zu treffen: 

 die Höhe des Freibetrages und 

 die Festlegung einer Mindestbeitragsbemessungsgrenze. 

 

Zur graphischen Veranschaulichung wurde ein Freibetrag in Höhe von 

250 € gewählt und eine Mindestbeitragsbemessungsgrenze von 450 € 

unterstellt. In der Abbildung 16 ist die sich daraus ergebende Beitrags-

belastung der des Übergangsbereichs gegenüber gestellt. Die Darstel-

lung vermittelt einen optischen Eindruck von der unterschiedlichen Be-

lastungswirkung der beiden Vorgehensweisen für den Einkommensbe-

reich bis 5.000 €. 

 

                                                 
78 Eine derartige Regelung wäre allerdings insofern problematisch, als daß die Verwaltungs-

ausgaben erheblich höher wären als die durch derartig geringe Beiträge erzielten Ein-

nahmen.  
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Abbildung 16: Vergleich der relativen Belastung bei einer Regelung mit 

Übergangsbereich mit einem Freibetrag in Höhe von 250 € 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
 

Die Abbildung 16 zeigt auf, dass eine Freibetragsregelung eine niedrige-

re relative Belastung bewirkt. Allerdings bedingt eine Freibetragsrege-

lung ohne weitere Einschränkungen eine Entlastung für alle Einkommen, 

die sich jedoch sukzessive verringert. 

Um die Entlastung nicht für den gesamten Einkommensbereich wirk-

sam werden zu lassen, könnte in einem bestimmten, normativ festzule-

genden Einkommensbereich – der beispielsweise bei 1.300 € beginnt 

und bei 2.000 € endet79 – der Freibetrag in Analogie zur Regelung des 

Übergangsbereichs abgeschmolzen werden, so dass ab der oberen 

Grenze des Einkommensbereichs keine Entlastung mehr erfolgt. Hier-

durch könnte sichergestellt werden, dass nur Selbständige mit einem 

verhältnismäßig niedrigen Einkommen von der Belastungsreduzierung 

profitieren. Die Grenzen für den Einkommensbereich müssten dabei im 

Prinzip unter Kenntnis der tatsächlichen materiellen Situation der selb-

ständig Erwerbstätigen festgelegt werden. 

Auf ein grundsätzliches Problem im Zusammenhang mit der Festle-

gung derartiger absoluter Größen sei abschließend hingewiesen: In ei-

ner dynamischen Wirtschaft ist aufgrund von real wachsenden oder sin-

kenden Erwerbseinkommen sowie inflationären Prozessen eine Dyna-

misierung des Freibetrages und ggf. der Grenzen erforderlich, wenn der 

Status quo erhalten bleiben soll. Hierzu bieten sich mehrere Möglichkei-

                                                 
79 Alternativ könnte der Einkommensbereich auch durch entsprechend zu wählende Pro-

zentsätze der Beitragsbemessungsgrenze festgelegt werden.  
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ten an80 – beispielsweise eine Anbindung an die Entwicklung der realen 

Erwerbseinkommen oder eine Preisindexierung. Welches Verfahren da-

bei zu verwenden ist, setzt eine normative Entscheidung voraus – wie ja 

auch die Festlegung der Höhe eines Freibetrages. 

 

 

Beitragserlaß 
 

Als weitere Variante zur Entlastung käme ein Abzug von der Beitrags-

zahlung in Betracht, d. h. ein Beitragserlaß. In diesem Fall würde ein 

Pauschalbetrag nicht von der Bemessungsgrundlage abgezogen, son-

dern von den zu zahlenden Beiträgen. Vergleichbar zu einer Freibe-

tragsregelung ist die Höhe des Beitragserlasses festzulegen. Dies kann 

sowohl in Form einer absoluten Größe – wie in der folgenden Beispiel-

rechnung – oder auch als ein Vomhundertwert einer zu wählenden Be-

zugsgröße, beispielsweise der Beitragsbemessungsgrenze, erfolgen. 

Unterstellt man bei einem konstanten Beitragssatz von 18,6 vH bei-

spielsweise einen Beitragserlaß in Höhe von 250 €, so würden dadurch 

alle Beitragszahler bis zu einem Einkommen von circa 1.300 € keine 

Beiträge mehr zahlen müssen, bei 100 € Beitragserlaß liegt diese Gren-

ze bei etwa 700 €, wie in der Abbildung 17 dargestellt. Die Belastung 

steigt bis zur Beitragsbemessungsgrenze auf 14,75 vH bzw. 17,06 vH 

an und sinkt anschließend wieder. Würde ein Beitragserlaß in Höhe von 

50 € gewährt, würde nach wie vor ab etwa 450 € Beiträge zu zahlen 

sein. 

 
  

                                                 
80 Siehe hierzu allerdings bezogen auf die Leistungsseite u. a. Fachinger et al. (2004) sowie 

Schmähl (2012). Daß eine derartige Anpassung – sofern sie nicht automatisch erfolgt – im 

politischen Prozess mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein kann, zeigt bei-

spielsweise die Diskussion über die Anpassung der Regelsätze im Bereich der Sozialhilfe. 
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Abbildung 17: Vergleich der relativen Belastung bei Beitragserlaß, 

Freibetrag und Übergangsbereich 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 
 

Die Abbildung 17 verdeutlicht, dass Einkommensänderungen im unteren 

Bereich deutlich höhere Belastungsänderungen zur Folge haben als bei 

höheren Einkommen. Weiterhin zeigt sich, dass durch die Höhe des Bei-

tragserlasses bestimmt werden kann, bis zu welchem Bruttoeinkommen 

keine Beiträge zu leisten sind. 

Wie bei der Freibetragsregelung besteht auch bei einem Beitragser-

laß prinzipiell die Möglichkeit, das Ausmaß der Beitragsreduzierung zu 

verringern, um höhere Einkommen nicht an der Entlastung partizipieren 

zu lassen. Dazu müssten u. a. die Einkommensgrenze festgelegt wer-

den, ab der eine Reduzierung des Beitragserlasses einsetzt, und die 

Grenze, von der ab kein Beitragserlaß mehr gewährt werden soll. Die 

Bestimmung dieser Größen könnte analog zur Festlegung des Beitrags-

erlasses erfolgen. Weiterhin ist ebenfalls zu entscheiden, ob und wie ei-

ne Dynamisierung der entsprechenden Größen vorgenommen werden 

soll. 

 

 

Indirekte Entlastungsmöglichkeiten 
 

Als Alternative zu Versionen einer direkten Entlastung der Solo-

Selbständigen durch beitragsreduzierende Maßnahmen kann prinzipiell 

auch eine indirekte Entlastung durch die steuerliche Berücksichtigung 

von Aufwendungen zur Altersvorsorge erfolgen. Da es sich hierbei nicht 

um eine Variante der Auftraggeberbeteiligung handelt, wird im folgenden 

nicht näher darauf eingegangen. Varianten derartiger Entlastungsmög-
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lichkeiten werden in Bach et al. (2018a) ausführlich dargestellt und dis-

kutiert. Bach et al. behandeln u. a.81 

 Abzug von fünfzig Prozent des zu zahlenden Beitrags von der Ein-

kommensteuer bis maximal 400 € pro Jahr. Ab 15.500 € zu versteu-

erndes Einkommen erfolgt eine sukzessive Reduzierung des Maxi-

malbetrags von 400 €. 

 Abzug des zu zahlenden Beitrags von maximal 100 € pro Monat von 

der Einkommensteuer, d. h. maximal 1.200 € pro Jahr. Die Kürzung 

des zu versteuernden Einkommens zur Entlastung von Vorsorgeauf-

wendungen erfolgt ohne Abzug von Kinderfreibeträgen. 

 Abzug der Arbeitnehmerbeiträge von maximal 100 € pro Monat von 

der Einkommensteuer, d. h. maximal 1.200 € pro Jahr. Die Kürzung 

des zu versteuernden Einkommens zur Entlastung von Vorsorgeauf-

wendungen erfolgt mit Abzug von Kinderfreibeträgen82. 

 

Es sei allerdings auf zwei Aspekte kurz verwiesen. Zum einen würde 

ggf. das zu versteuernde Einkommen der Steuereinheit als Bemes-

sungsgrundlage für die Entlastung herangezogen, z. B. gemeinsam ver-

anlagte Ehepaare, und damit potentiell weitere Aspekte wie Werbungs-

kosten, Kinderfreibeträge u. a. bei der Beitragszahlung berücksichtigt. 

Dies würde prinzipiell zu einer Vermischung von sozial- und steuerpoliti-

schen Maßnahmen führen, die Effektivität der Maßnahmen würden ein-

geschränkt und es würde eine rationale Sozialpolitik erschwert werden, 

da die Wirkungen von Maßnahmen nur bedingt ermittelt werden können. 

Dies ist bezogen auf die materielle Situation im Alter bereits jetzt der 

Fall, da aufgrund der zunehmenden Berücksichtigung von Leistungen 

der GRV im Rahmen der Besteuerung die Einkommensersatzrate und 

damit das tatsächliche Absicherungsniveau nicht mehr ermittelt werden 

kann, sondern lediglich das Rentenniveau vor Steuern bekannt ist. 

Durch eine derartige Verknüpfung von Sozial- und Fiskalpolitik kön-

nen potentiell Zielkonkurrenzen auftreten83. Hierbei besteht die Gefahr, 

daß fiskalpolitische Ziele, wie die Entlastung öffentlicher Haushalte oder 

die Reduzierung der Verschuldung im Rahmen einer sogenannten 

nachhaltigen Fiskalpolitik, priorisiert werden und eine zieladäquate Sozi-

alpolitik noch stärker eingeschränkt wird, als dies ohnehin schon der Fall 

ist. 

                                                 
81 Bach et al. (2018b), S. 280, sowie ausführlicher Bach et al. (2017) und Bach et al. 

(2018a). 

82 Die Berücksichtigung von Kinderfreibeträgen ist damit begründet, daß aufgrund der Güns-

tigerprüfung bei niedrigen zu versteuernden Einkommen im Prinzip Kindergeld gezahlt 

wird und daher keine Kinderfreibeträge berücksichtigt werden.  

83 Schmähl (1989). 
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Eine alternative Finanzierung von Alterssicherungssystemen wäre 

der Übergang zu einer anderen Finanzierungsform wie z. B. einer Wert-

schöpfungsabgabe84, die neuerdings im Zusammenhang mit der Zu-

nahme an hybriden Erwerbsformen wieder aufgegriffen wird85. Eine der-

artige Finanzierung würde im Prinzip einen grundsätzlichen System-

wandel, d. h. eine andere Form der sozialen Sicherung des Langlebig-

keitsrisikos, bedingen, da das Versicherungsprinzip, beruhend auf einer 

Leistungs-Gegenleistungs-Relation, wie z. B. die Einkommensersatz-

funktion der Altersrenten der GRV, nicht mehr eingehalten wird86. Es 

führt weit ab von der ursprünglichen Vorstellung der Versicherungspflicht 

von selbständig Erwerbstätigen in der GRV und einer Entlastung durch 

einen Arbeitgeberbeitrag. Von daher sei es hier mit diesem Hinweis auf 

alternative Finanzierungsformen, zu denen auch die noch umfassendere 

Bürgergeld- bzw. Staatsbürgergrundrentenvarianten oder auch der ak-

tuelle Vorschlag eines Bürgerfonds zählen87, belassen. 

 

                                                 
84 Siehe hierzu schon früh Schmähl (1988a), Bruno-Latocha (1999), Sitte (1999). 

85 Huchzermeier/Rürup (2018). 

86 Siehe hierzu u. a. Kolb (1985), Schmähl (1985), Schmähl (2009b).  

87 Siehe u. a. Schmitz (2018), Spannagel (2015), Volker (2014), Jacobi/Strengmann-Kuhn 

(2012), Lessenich (2009), Schmähl (2009a), Straubhaar (2008), Krupp (2007), Hauser 

(1998), die Beiträge in Schmähl (1993) sowie Schmähl (1990), Schmähl (1988b), Wagner 

(1988), Opielka/Vobruba (1986), Schmähl (1974).  
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Digitale Plattformen sind mittlerweile ein verbreitetes Geschäftsmodell. Damit nimmt 

auch die digital vermittelte Arbeit zu, die meist von Solo-Selbständigen ausgeführt 

wird. Solo-Selbständige sind bisher nicht verpflichtet, für das Alter vorzusorgen, und 

Plattformen beteiligen sich nicht an der Finanzierung der sozialen Sicherung. Daher 

steht nun an, diese soziale Schutzlücke zu schließen. Die vorliegende Expertise 

analysiert bestehende Regelungen für die heterogene Gruppe der selbständig Er-

werbstätigen in der gesetzlichen Rentenversicherung. Auf dieser Basis werden Op-

tionen für eine Neuregelung der Finanzierung zur Alterssicherung von Solo-

Selbständigen ausgelotet. 
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